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Einleitung 

Bis zum heutigen Tag unterscheiden sich Erwerbsverläufe von Frauen und Männern im Ausmaß der 

Kontinuität. Während männliche Erwerbsverläufe als relativ stabil und kontinuierlich bezeichnet 

werden können, weisen weibliche Erwerbsverläufe ein erhöhtes Maß an Diskontinuität und 

Instabilität auf. Auch wenn die Erwerbsquoten von Frauen mit Kindern in Europa eine steigende 

Tendenz aufweisen, führt die Geburt eines Kindes in den meisten Fällen zu einer 

Erwerbsunterbrechung und zu Veränderungen des Erwerbsstatus. Inwieweit sich die Geburt eines 

Kindes auf den Erwerbsverlauf und Erwerbsstatus von Frauen auswirkt, variiert jedoch deutlich 

zwischen den europäischen Ländern. Während in den skandinavischen Ländern sowie in Frankreich 

und Portugal die weibliche Arbeitsmarktaktivität als relativ hoch und stabil zu bezeichnen ist, 

zeichnen sich mediterrane Länder wie Griechenland, Italien oder Spanien durch die niedrigsten 

Beteiligungsquoten von Frauen am Arbeitsmarkt in Europa aus. Deutschland, Belgien oder 

Österreich können zwischen diesen beiden Extremen angesiedelt werden.1 Wie es zu dieser 

innereuropäischen Abweichung kommt, wird von der Wissenschaft auf unterschiedliche Weise 

versucht zu erklären. „Die Sozialpolitikforschung tendiert dazu, die länderspezifischen 

Unterschiede durch wohlfahrtsstaatliche Rahmenbedingungen und Leistungen zu erklären, die je 

nach Art und Ausmaß die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern oder erschweren.“2 In 

neueren Forschungen, besonders in der Studie von Birgit Pfau-Effinger3, werden diese Unterschiede 

unter anderem anhand unterschiedlicher kultureller Leitbilder und Normvorstellungen erklärt. In der 

vorliegenden Arbeit werden die unterschiedlichen Auswirkungen der Geburt des ersten Kindes auf 

den Erwerbsverlauf und Erwerbsstatus von Frauen in Deutschland und Großbritannien untersucht. 

Es soll versucht werden, sowohl anhand der Analyse von wohlfahrtsstaatlichen 

Rahmenbedingungen als auch unter Betrachtung kultureller Leitbilder diese Unterschiede zu 

erklären.  

Neben einem Ländervergleich ist es jedoch auch sinnvoll die Binnenperspektive mit in die 

Analyse aufzunehmen. Das Bildungsniveau der Frauen spielt dabei eine nicht zu unterschätzende 

Rolle, weshalb in dieser Arbeit auch der Bildungsgrad als Einflussgröße auf das Erwerbsverhalten 

von Frauen herangezogen und analysiert werden wird. 

Esping-Andersens Wohlfahrtsstaatstypologie dient als konzeptioneller Rahmen dieser Arbeit. 

Demnach gibt es drei Typen von Wohlfahrtsstaaten: den liberalen, den konservativen und den 

sozialdemokratischen Wohlfahrtstypus, die sich nach dem spezifischen Verhältnis von Staat, Markt 

und Familie unterscheiden. Die hier verglichenen Länder werden jeweils einem 
                                                 
1 Vgl. Daly, M. und Klammer, U. (2003); S. 198 
2 Gerhard, U.; Knijn, T. und Weckwert, A. (2003); S. 8 
3 Pfau-Effinger, B. (2000) 
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Wohlfahrtsstaatstypus zugeordnet: Großbritannien dem liberalen und Deutschland dem 

konservativen Wohlfahrtsstaat. Ziel ist es, im Rahmen dieser Arbeit herauszufinden, ob und 

inwieweit sich unterschiedliche Wohlfahrtstypen auf das Erwerbsverhalten von Frauen nach der 

Geburt ihres ersten Kindes auswirken. 

Da die Typologie von Esping-Andersen jedoch im Hinblick auf die Geschlechterproblematik, 

die in dieser Fragestellung enthalten ist, als nicht ausreichend befunden wird, werden auch Ansätze 

der Wohlfahrtsstaatsforschung vorgestellt, die den Geschlechteraspekt umfassender 

berücksichtigen. 

 

Teil I Theoretischer Hintergrund 

1 Zum Begriff des „Wohlfahrtsstaates“ 

Der Vergleich zweier Typen von Wohlfahrtsstaaten in Form eines Ländervergleichs von 

Deutschland und Großbritannien stellt den Ausgangspunkt dieser Arbeit dar. 

Für Esping-Andersen stellt die Schaffung von Chancengleichheit für Menschen innerhalb 

einer Gesellschaft die zentrale Idee des Wohlfahrtsstaates dar.4 Der Wohlfahrtsstaat sollte demnach 

eine regulierende Funktion haben, um Ungleichheiten innerhalb einer Gesellschaft zu verringern. 

Auch Dieter Nohlen bringt diesen Aspekt zur Geltung: 

 
Der Begriff „Wohlfahrtsstaat“ charakterisiert als deskriptives Konzept einen 
bestimmten Typus der Staatstätigkeit. Er kennzeichnet Länder, in denen der Staat 
eine aktive Rolle in der Steuerung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Abläufe 
übernimmt und einen beträchtlichen Teil seiner Ressourcen sozialpolitischen 
Zwecken widmet, die der Förderung nach einer größeren Gleichheit der 
Lebenschancen in den Dimensionen Einkommenssicherung, Gesundheit, Wohnen 
und Bildung dienen. In der Verwendung des Konzepts ((...)) schwingt eine 
Verpflichtung des Staates auf eine umfassende Politik des Ausbaus sozialer 
Staatsbürgerrechte mit, die sich nicht mit der Sicherung von Konsumchancen 
begnügt, sondern auch die Förderung von Wirtschaftswachstum und 
Vollbeschäftigung anstrebt und den Abbau ungleicher Teilnahmechancen am 
gesellschaftlichen Leben zum Ziel erhebt.5 

 

Wie Heinze, Schmidt und Strünck zeigen, gibt es vier grundlegende Aufgaben des modernen 

Wohlfahrtsstaates: die Schutzfunktion (durch kollektive Sicherung gegen Risiken der 

Industriegesellschaft); die Verteilungs- und Umverteilungsfunktion; die 

Produktivitätsfunktion(durch Erhaltung und Förderung des Faktors Arbeit) und die 

                                                 
4 Esping-Andersen (1990); S.18 ff.  
5 Nohlen, Dieter (1996) zitiert in: Heinze, Schmid, Strünck (1999); S. 18 
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gesellschaftspolitischen Funktion.6 Mittels dieser Mechanismen soll „der ursprüngliche Zwang, sich 

in jeder Lebenssituation über Erwerbsarbeit seine Existenz zu sichern“7, abgemildert werden. 

Gøsta Esping-Andersen hat Anfang der 90er-Jahre eine Wohlfahrtsstaatstypologie entwickelt, 

die sowohl historische als auch kulturelle Unterschiede in der Auslegung und Umsetzung von 

wohlfahrtsstaatlichen Aufgaben berücksichtigt. Da diese Typologie eine zentrale Grundlage dieser 

Arbeit darstellt, soll im Folgenden detaillierter darauf eingegangen werden. 

 

1.1 Wohlfahrtsstaatstypologien nach Esping-Andersen 

Die von Gøsta Esping-Andersen entwickelte Wohlfahrtsstaatstypologie, die Anfang der neunziger 

Jahre eine regelrechte Innovation in der Wohlfahrtsstaatsforschung darstellte, dient noch immer als 

Schema der vergleichenden Wohlfahrtsstaatanalyse. Grundlage der Analyse von Esping-Andersen 

bildeten nicht mehr, wie noch in den 1980er-Jahren in der Wohlfahrtsstaatsforschung üblich, die 

Summe der Sozialausgaben, sondern die Kategorien «De-Kommodifizierung» und 

«Stratifizierung», mit denen das spezifische Verhältnis von Staat, Markt und Familie beschrieben 

werden kann. 

Unter «De-Kommodifizierung» ist der Grad zu verstehen, zu welchem der Staat es der 

Bevölkerung ermöglicht, unabhängig von den Einflüssen der Marktkräfte zu leben. Je höher der De-

Kommodifizierungsgrad ist, desto niedriger wird die Autorität der Arbeitgeber gegenüber den 

Arbeitnehmern. Man kann somit von der Möglichkeit eines Individuums, sich von der 

Marktabhängigkeit zu emanzipieren, sprechen. 

Die Kategorie der «Stratifizierung» soll aufzeigen, inwieweit der Staat, Klassen- und 

Statusunterschiede unterstützt bzw. aufhebt. Der Wohlfahrtsstaat stellt „ein eigenständiges System 

der Stratifizierung dar, indem er in aktiver und direkter Weise soziale Beziehungsmuster ordnet.“8 

Esping-Andersen unterscheidet hier zwischen dem universalistischen Beveridge-Modell und dem 

kategorialen Bismarck-Modell als Systeme der Stratifizierung. Während das Bismarckmodell 

Klassen- und Statusunterschiede aufrechterhalten soll, fördert das universalistische 

Beveridgemodell die Statusgleichheit. Das Beveridgemodell tritt, wie Esping-Andersen 

veranschaulicht, in zwei unterschiedliche Ausprägungen auf. Zentral für die Unterscheidung dieser 

Ausprägungen ist dabei die Frage, ob der Markt oder der Staat das Ausmaß der sozialen Leistungen 

reguliert. Also ob ein exklusiver (vom Markt regulierter) oder ein inklusiver (vom Staat regulierter) 

Universalismus unterstützt wird.9 

                                                 
6 Vgl. Heinze; Schmid; Strünck (1999); S. 15 
7 Heinze; Schmid; Strünck (1999); S. 16 
8 Esping-Andersen (1998); S. 39 
9 Esping-Andersen (1998); S. 41 f. 
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Mit Hilfe der Kategorien «De-Kommodifizierung» und «Stratifizierung» entwickelte Esping-

Andersen in “The Three Worlds of Welfare Capitalism”10 drei Typen von Wohlfahrtsstaatsregimen: 

das liberale, das konservativ-korporative und das sozialdemokratische Regime.  

Das liberale Regime zeichnet sich vor allem durch einen engen Zusammenhang von 

Wohlfahrt und freiem Markt aus. Der Weg zu einer gerechteren Gesellschaft, die sich durch 

Chancengleichheit auszeichnet, soll durch den maximalen Einfluss des freien Marktes und ein 

Minimum an staatlicher Regulierung geebnet werden. Der Grad der «De-Kommodifizierung» ist im 

liberalen Regime minimal, das System der Stratifizierung kann als exklusiv universalistisch 

beschrieben werden, da eine bedarfsgeprüfte Sozialvorsorge, niedrige universelle 

Transferleistungen und minimale Sozialversicherungsprogramme charakteristisch für diesen Typus 

sind. Dadurch entsteht in den liberalen Regimen ein Dualismus zwischen Arbeiterklasse und 

Mittelschicht, da private Versicherungen am Markt nur für jene zugänglich sind, die finanziell 

besser gestellt sind. Esping-Andersen zählt vor allem die angelsächsischen Staaten wie die USA, 

Kanada und Großbritannien zu dem liberalen Wohlfahrtsstaatsregime. 

Das konservativ-korporative Regime zeichnet sich durch die Tendenz des Status- und 

Klassenerhaltes aus. Historisch betrachtet, ist es aus einer Angst vor Macht- und Statusverslust 

heraus entstanden und kann als Reaktion auf die französische Revolution und die Pariser Kommune 

gesehen werden.11 Bismarck, der als Begründer des konservativ-korporativen Regimes bezeichnet 

wird, verfolgte nicht das Ziel, soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Ihm ging es vielmehr um den 

Erhalt der vorhandenen Klassenstrukturen und darum, die Sozialdemokraten mittels von 

Zugeständnissen an die Arbeiterklasse zu schwächen, um einer Revolution vorzubeugen.12 Der 

Erhalt der Klassenstrukturen und Statusdifferenzen zeichnet noch heute die korporatistisch-

konservativen Wohlfahrtsstaaten aus, die darüber hinaus auch die traditionalen Familienformen 

unterstützten. Der Staat greift erst dann ein, wenn die Selbsthilfefähigkeit der Familie erschöpft ist. 

Esping-Andersen spricht in diesem Zusammenhang von dem traditionalen «male breadwinner – 

female carer»-System, welches besonders durch die finanzielle und versicherungs-technische 

Abhängigkeit der Ehefrau vom Ehemann gekennzeichnet ist. Zu diesem zweiten Regime-Typ 

zählen kontinentaleuropäische Staaten, wie Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich. 

Das sozialdemokratische Regime zählt, wie das liberale Regime, zu den universalistischen 

Modellen, jedoch mit dem Unterschied, statt eines Dualismus zwischen Staat und Markt oder 

Arbeiterklasse und Mittelschicht Gleichheit auf höchstem Niveau anzustreben. Das bedeutet, die 

sozialen Absicherungen wurden so gestaltet, dass sie auch den Ansprüchen der Mittelschicht 

                                                 
10 Esping-Andersen (1990) 
11 Esping-Andersen (1998); S. 21 
12 Esping-Andersen (1996); S. 66 
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genügen und dass „die Arbeiter in vollem Maße an den Rechtsansprüchen der Bessergestellten 

Anteil“13 haben. Deshalb wird, im Gegensatz zum liberalen Regime, von einem inklusiven 

Universalismus gesprochen. Durch die Absicherung auf relativ hohem Niveau wird das 

sozialdemokratische Regime von einem sehr hohen De-Kommodifizierungsgrad gekennzeichnet. 

Der Staat steht im Mittelpunkt wohlfahrtsstaatlicher Politik. Esping-Andersen ordnet diesem 

Regime-Typ vor allem die skandinavischen Staaten Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland 

zu.14 

In ihrem Aufsatz „Zur Konvergenz und Divergenz EU-europäischer Wohlfahrtsstaaten“15 

weist Ilona Ostner darauf hin, dass sich eine eindeutige Zuordnung von Staaten zu den von Esping-

Andersen entwickelten Typologien als relativ schwierig herausstellt. So weist z. B. das als 

konservatives Regime eingestufte Frankreich eine ausgebaute staatliche Vollzeit-

Kinderbetreuungsinfrastruktur auf oder das als liberales Regime eingeordnete Kanada ein 

öffentliches Gesundheitssystem. Laut Ostner wird diese Zuordnung gegenwärtig auch durch ein 

«Sich–aufeinander-zu-Bewegen» der wohlfahrtsstaatlichen Regulierungen verschiedener 

europäischer Länder erschwert.16 So tragen beispielsweise EU-europäische Regulierungen zu dieser 

Annäherung bei.  

Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf weibliche Erwerbsverläufe gerichtet ist, ist es sinnvoll, 

die geschlechtsspezifische Perspektive in der Wohlfahrtsstaatsforschung genauer zu betrachten. Im 

folgenden Kapitel wird daher detaillierter auf den Zusammenhang von Wohlfahrtsstaat und 

Geschlechterverhältnissen eingegangen. 

 

2 Wohlfahrtsstaat und Geschlechterverhältnisse 

In der feministischen Wohlfahrtsstaatsforschung wurde Esping-Andersens Typologie immer wieder 

kritisiert, da vor allem den geschlechtsspezifischen Unterschieden. So heben Gerhard, Knijn und 

Weckwert beispielsweise hervor, dass die Rolle der Familie in Esping-Andersens Typologie unklar 

bleibt. Als problematisch sehen sie hauptsächlich das Konzept der «De-Kommodifizierung» an. 

„Da Frauen mit Kindern oder Familie oft aus anderen Gründen nicht erwerbsfähig sind, ihre 

«Unabhängigkeit» vom Arbeitsmarkt in der Regel die Abhängigkeit von einem Familienernährer 

bedeutet, wird die systematische Bedeutung der Kategorie «Geschlecht» erneut ignoriert“17. 

                                                 
13 Esping-Andersen (1998); S. 45 
14 Vgl. zu den drei vorgestellten Regime-Typen: Esping-Andersen (1998); S. 43 ff. 
15 Ostner, Ilona (2001) in: Holtmann, D. und Riemer, P. (Hrsg.) (2001): Europa: Einheit und Vielfalt 
16 Vgl. Ostner, Ilona (2001); S. 327 
17 Ebd.; S. 12 
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Ilona Ostner und Jane Lewis entwickelten daher ergänzend zu Esping-Andersens Typologie 

das Ernährermodell, welches „das Ausmaß, in dem ein Staat eine Frau ermutigt, von einem in 

Vollzeit arbeitenden Mann bzw. Ehemann abhängig zu sein“18, erfasst. Im Mittelpunkt dieser 

Betrachtung stehen das „Normalarbeitsverhältnis“19 und die durch den Wohlfahrtsstaat forcierten 

Rollenverteilungen. Berücksichtigt werden hier unter anderen wohlfahrtsstaatliche Arrangements 

zwischen Staat und Familie, wie z. B. die Betrachtung von Fürsorgearbeit, also die Betreuung von 

Kindern oder anderen hilfebedürftigen Familienmitgliedern, als private oder öffentliche Aufgabe. 

Ostner hebt hervor, dass die Vorstellung des Mannes als Familienernährer eine in allen 

europäischen Ländern auftretende Norm darstellt. Sie ordnet daher Wohlfahrtsstaaten, je nach 

Ausprägungsgrad dieser Norm, dem starken, moderaten oder schwachen Ernährermodell zu.20 

Dieses Modell bietet zwar die Möglichkeit, die Sphäre der Familie mit in die Analyse von 

Wohlfahrtsstaaten einzubeziehen. Jedoch muss angesichts der verändernden sozialen Realitäten 

darauf hingewiesen werden, dass es in einigen Punkten an Aktualität verloren hat. Jane Lewis stellt 

fest, dass aufgrund von Verhaltensänderungen in der Gesellschaft die Norm des männlichen 

Familienernährers partiell durch das Modell des erwachsenen Erwerbstätigen, dem «adult worker 

model», ersetzt wird. Dieses basiert auf der Annahme, „dass alle erwachsenen, erwerbsfähigen 

Personen einer bezahlten Beschäftigung nachgehen“21, ob diese Beschäftigung eine Voll- oder 

Teilzeitbeschäftigung ist, bleibt dabei offen. Die Entwicklung hin zum «adult worker model» wurde 

besonders im europäischen Kontext durch die Neuausrichtung politischer Leitlinien – weg vom 

Ernährermodell hin zu einem Erwerbstätigenmodell – sowie den «welfare-to-work» (von der 

Sozialhilfe zur Erwerbsarbeit) Programmen unterstützt. 

Grundsätzlich hört sich das positiv an, wurde doch in der feministischen Literatur immer 

wieder die Auflösung des Ernährermodells gefordert. Genauer betrachtet hat diese Entwicklung 

aber erhebliche Folgen für Frauen, da sich zwar die Erwerbsmuster von Frauen und Männern 

annähern, die geschlechtsspezifische Aufteilung im Bereich der unbezahlten Arbeit, also der Haus- 

und Betreuungsarbeit, sich jedoch kaum gewandelt hat, so dass eine Erwerbstätigkeit oft mit einer 

„Doppelbelastung“ für Frauen verbunden ist. Jane Lewis stellt ein Spektrum möglicher 

Erwerbsmuster von Frauen und Männern und die damit verbundenen Betreuungsarrangements vor 

(siehe Tabelle 1).  

                                                 
18 Woods, Dorian R.(2004); S. 209 
19 Mit dem Begriff des Normalarbeitsverhältnisses wird ein einheitlicher Typ von Arbeitsverhältnis beschrieben, das als 
kontinuierliches, dauerhaftes Vollzeitarbeitsverhältnis zu verstehen ist. 
20 Vgl. Ostner, Ilona (1995); S. 3 
21 Lewis, J. (2003); S. 31 f. 
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Tabelle 2.1: Erwerbsmuster von Frauen und Männern und Betreuungsarrangements 
 

1) Ernährermodell 
Männlicher Alleinverdiener (in Vollzeit beschäftigt) 

Weibliche Vollzeitbetreuerin 

2) Doppelverdienermodell (I) 
Mann in Vollzeit beschäftigt 
Frau in kurzer Teilzeit beschäftigt 

Betreuung wird hauptsächlich von der Frau und von 
Angehörigen geleistet 

3) Doppelverdienermodell (II) 
Mann in Vollzeit beschäftigt 
Frau in langer Teilzeit beschäftigt 

Betreuung wird hauptsächlich von Angehörigen und von 
Staat, Markt und gemeinnützigen Organisationen geleistet 

4) Doppelverdienermodell (III) 
Mann in Teilzeit beschäftigt 
Frau in Teilzeit beschäftigt 

Betreuung wird von beiden Partnern geleistet 

5) Doppelkarrieremodell 
Mann in Vollzeit beschäftigt 
Frau in Vollzeit beschäftigt 

Betreuung wird hauptsächlich vom Markt sowie von 
Angehörigen, Staat und gemeinnützigen Organisationen 
geleistet. 

6) Einzelverdienermodell 
Allein erziehendes Elternteil (normalerweise weiblich) in 
Vollzeit oder Teilzeit beschäftigt 

Betreuung wird hauptsächlich von Angehörigen und vom 
gemeinnützigen und öffentlichen Sektor geleistet 

Quelle: Lewis, J. (2003) in: Gerhard, U.; Knijn, T. und Weckwert, A. (2003); S. 37 f. 
 

Dabei wird deutlich, dass das Ernährermodell nicht verschwindet, sondern lediglich um weitere 

Modelle ergänzt wird. Lewis weist darauf hin, dass in den meisten westlichen Ländern Varianten 

des Doppelverdienermodells zur Norm geworden sind, in denen Frauen in Teilzeit und Männer in 

Vollzeit arbeiten (Doppelverdienermodell I und II). Das Doppelverdienermodell III, das ein hohes 

Maß an Geschlechtergleichheit beinhaltet, ist hingegen kaum auffindbar.22 Inwieweit die mit den 

Doppelverdienermodellen I und II einhergehende Doppelbelastung ein Dilemma für viele Frauen 

darstellt, wird im Folgenden beschrieben. 

 

2.1 Kulturelle Rahmenbedingungen zur Erklärung unterschiedlichen Erwerbsverhaltens 

Im Folgenden soll näher auf die Annnahme, dass viele Frauen der Betreuungsarbeit den Vorrang 

vor einer Erwerbstätigkeit einräumen, eingegangen werden. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass diese Bevorzugung nicht nur auf rationale Gründe, sondern auch auf kulturelle Hintergründe 

zurückzuführen ist. Kulturelle Rahmenbedingungen können einen enormen Einfluss auf das 

Erwerbsverhalten von Frauen ausüben. Eben dieser Punkt wird von Birgit Pfau-Effinger 

thematisiert. Sie geht davon aus, dass sich länderspezifische Unterschiede in der 

«Geschlechterkultur», und somit auch im geschlechtsspezifischen Erwerbsverhalten, nur dann 

erklären lassen, „wenn die Entwicklung jeweils im Kontext allgemeiner Prozesse sozialen und 

kulturellen Wandels in den jeweiligen Gesellschaften analysiert wird.“23 Nach Pfau-Effinger 

bezieht sich der Begriff der «Geschlechterkultur» „auf den „kulturellen Kompromiss“ über die 

gesellschaftliche Arbeitsteilung und die Art und Weise, in der die geschlechtliche Arbeitsteilung 

                                                 
22 Ebd.; S. 38 
23 Pfau-Effinger, B. (2000); S. 17 f. 
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darin eingebettet ist“24. Der spezifischen «Geschlechterkultur» einer Gesellschaft fällt, in Hinblick 

auf die Chancen und Möglichkeiten von Frauen, am Arbeitsmarkt zu partizipieren, ein großes 

Gewicht zu. Die «Geschlechterkultur» prägt die Rollenübernahme von Frauen und Männern 

innerhalb der Gesellschaft. Sie ist „sowohl Ursache als auch Folge des sozialen Handelns von 

Frauen und Männern.“25 Man könnte hier von einem schwer veränderbaren Teufelskreis sprechen, 

da politische Rahmenbedingungen mit der «Geschlechterkultur» in einer Wechselbeziehung stehen. 

Die Normen und Werte einer Gesellschaft wirken sich auf Gesetze und institutionelle Strukturen 

aus, und eben diese bestätigen und manifestieren wiederum die Wertvorstellungen und Traditionen 

der Menschen, welche dann erneut durch ihr normatives Handeln die bestehenden Gesellschafts- 

und die damit verbundenen Geschlechterstrukturen systematisch reproduzieren. 

Pfau-Effinger verwendet hier den Begriff der «Geschlechterordnung», welcher „die real 

vorfindlichen Strukturen des Geschlechterverhältnisses und die Beziehungen zwischen den 

verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen im Hinblick auf die geschlechtliche Arbeitsteilung“26 

umfasst. Für die geschlechtliche Arbeitsteilung relevante Institutionen sind, nach Pfau-Effinger, der 

Arbeitsmarkt, das Bildungssystem, die Familie und der Wohlfahrtsstaat. Wobei dem 

Wohlfahrtsstaat eine besondere Bedeutung zukommt.27 Die «Geschlechterkultur» und die 

«Geschlechterordnung» stehen in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Pfau-Effinger 

verweist darauf, dass diese wechselseitige Beziehung ein Ausdruck von Aushandlungsprozessen ist, 

die ein bestimmtes «Geschlechter-Arrangement» langfristig aufrechterhält und sich auf das 

Erwerbsverhalten von Frauen auswirkt. 

 

3 Der deutsche und der britische Wohlfahrtsstaat  

In Kapitel 2 wurde veranschaulicht, dass besonders wohlfahrtsstaatliche Regulierungen, und 

kulturelle Leitbilder einen bedeutenden Einfluss auf die Geschlechterstrukturen und die damit 

verbundene Frauenerwerbstätigkeit in einem Staat haben. In diesem Kapitel werden nun die 

spezifisch deutschen und britischen Rahmenbedingungen und kulturellen bzw. 

geschlechtsspezifischen Leitbilder vorgestellt. 

Zunächst soll auf die wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbedingungen eingegangen werden, die im 

Interaktionsbereich von Staat, Markt und Familie liegen (vgl. Abbildung 1). Dazu zählen die vom 

Staat geförderten Möglichkeiten der öffentlichen Kinderbetreuung, das Steuersystem und 

familienpolitische Regulierungen. Bei Letzteren wird vor allem auf die soziale Absicherung von 

                                                 
24 Ebd.; S. 69 
25 Ebd.; S. 69 
26 Ebd.; S. 70 
27 Ebd.; S. 70 f. 
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Frauen mit Kindern wie Mutterschutz und Elternzeit und die damit verbundenen Risiken für den 

Erwerbsverlauf eingegangen.  

Danach sollen die kulturellen Leitbilder beider Länder anhand von Einstellungen zu 

weiblicher Erwerbsarbeit und der Aufteilung bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den 

Geschlechtern veranschaulicht werden. 

 

3.1 Wohlfahrtsstaatliche Rahmenbedingungen  

3.1.1 Möglichkeiten der Kinderbetreuung 

Die Möglichkeiten öffentlicher Kinderbetreuung werden in der Literatur als einer der wichtigsten 

Faktoren zur Förderung von weiblicher Erwerbstätigkeit genannt.28 Die 

Kinderbetreuungsinfrastruktur stellt eine grundlegende Voraussetzung für die Erwerbstätigkeit von 

Müttern dar. Ist die Infrastruktur schlecht oder sind die privat zu tragenden Kosten für die 

Kinderbetreuung hoch, kann dies einen negativen Anreiz zur (Wieder-)Aufnahme von 

Erwerbstätigkeit nach der Geburt eines Kindes geben. Besonders durch ganztägige, öffentlich 

subventionierte Kinderbetreuungseinrichtungen wird den Eltern, bzw. meistens den Müttern, die 

Möglichkeit gegeben, ihre Arbeitszeit nicht oder nur im geringen Umfang zu reduzieren.29 

Letablier und Jönsson bemerken, dass Unterschiede in der öffentlichen Bereitstellung von 

Kinderbetreuungseinrichtungen vor allem davon abhängen „wie die Aufgaben der Familie in 

verschiedenen Ländern interpretiert werden, d. h. in welchem Maß von Staat, Markt, Familie oder 

Zivilgesellschaft erwartet wird, die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung zu 

übernehmen“30. Die Autorinnen setzen die sozialpolitische Infrastruktur im Bereich der 

Kinderbetreuung in Beziehung zu kulturellen Faktoren. In Deutschland wird, Letablier und Jönsson 

zufolge, die Kinderbetreuung als Verantwortung der Mutter angesehen. Frauen werden ermutigt, 

den Arbeitsmarkt für eine gewisse Zeit zu verlassen, um sich um die Erziehung der Kinder zu 

kümmern. Die Sozialisation der Kinder findet demnach primär im familiären Bereich statt.31 In 

Großbritannien hingegen wird die Kinderbetreuung als Privatsache verstanden. Der Unterschied zu 

Deutschland besteht darin, dass Mütter nicht dazu ermutigt werden, den Arbeitsmarkt nach der 

Geburt eines Kindes zu verlassen. Die Kinderbetreuung wird zu großen Teilen über den Markt, also 

privat, abgedeckt, da sich staatliche Unterstützung auf ein Minimum beschränkt.32 

Im Folgenden werden die Kinderbetreuungssysteme beider Länder näher beschrieben. 

                                                 
28 Vgl. Lewis (2003), Ostner (1995;1998); Gerhard (2003) u. a. 
29 Buchholz-Will; Schratzenstaller (2002); S. 682 
30 Letablier, M.; Jönsson, I. (2003); S. 87 
31 Vgl. Letablier, M.; Jönsson, I. (2003); S. 96 
32 Vgl. Letablier, M.; Jönsson, I. (2003); S. 93 
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3.1.1.1 Deutschland 

In Deutschland muss besonders in Bezug auf die Kinderbetreuung zwischen Ost- und 

Westdeutschland unterschieden werden, da noch bis heute erhebliche Differenzen in der 

Kinderbetreuungsinfrastruktur und -kultur auszumachen sind. Zwar hat seit dem 1. Januar 1999 

jedes Kind in der gesamten Bundesrepublik Deutschland vom vollendeten dritten Lebensjahr bis 

zum Schulantritt Anspruch auf einen Kindergartenplatz, dies beinhaltet allerdings keinen Anspruch 

auf Ganztagsbetreuung. Da das Angebot an Kinderbetreuung auf Länderebene reguliert wird, 

variiert die Versorgung je nach Bundesland, so enthalten vor allem die Landesausführungsgesetzte 

in den neuen Bundesländern weitergehende Regelungen als in den alten.33  

In Deutschland sind in erster Linie vier verschiedene Typen der Kindertagesbetreuung 

vertreten: die Kinderkrippe, der Kindergarten, Horte und Kombi-Einrichtungen (siehe Kasten). 

 

Einrichtungen der Kindertagesbetreuung in Deutschland 
 

Krippen: Hier werden ausschließlich Kinder bis zum dritten Lebensjahr betreut (meist    ganztägig). 
Kindergärten: Ausschließlich für Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr (in einigen Ländern bereits ab dem 

vollendeten 2. bzw. 2,5. Lebensjahr) bis zum Schuleintritt. 
Horte:  Nachmittagsbetreuung ausschließlich für Schulkinder.  
Kombi- 
Einrichtungen:    Für Kinder verschiedener Altersstufen in unterschiedlicher Zusammensetzung. 
 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2004 b); S. 9 mit eigenen Ergänzungen 
 

Vor allem das Angebot an Kinderkrippen und Horten bzw. Kombi-Einrichtungen differiert stark in 

den alten und neuen Bundesländern. Während in der westdeutschen „Kindertagesstätten-

Landschaft“ der klassische Kindergarten bis heute deutlich im Vordergrund steht34, sind in den 

neuen Ländern auch andere Betreuungseinrichtungen wie die Krippe (23 %, 1991) und der Hort (15 

%, 1991) bzw. heute hauptsächlich Kombi-Einrichtungen vorzufinden35. 

Nicht nur das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren bzw. Kinder im 

schulpflichtigen Alter divergiert zwischen den alten und den neuen Bundesländern, sondern auch 

die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung, die für berufstätige Mütter eine hohe Bedeutung hat. Im 

Jahr 2000 hatten 71 % der Kinder im Kindergarten in den neuen Bundesländern einen 

Ganztagsplatz, 64 % in einer Krippe und 25 % in einem Hort, in den alten Bundesländern hatten im 

                                                 
33 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2003); S. 84 ff. 
34 1990 waren 83 % aller westdeutschen Einrichtungen Kindergärten, in 2002 verringerte sich der Anteil auf 74 %, was 
durch einen Zuwachs an Kombi-Einrichtungen zu erklären ist. 
35 Es gab seit 1991 einen deutlichen Trend hin zu Kombi-Einrichtungen, waren 1991 nur 21 % aller ostdeutschen 
Einrichtungen Kombi-Einrichtungen – Kindergärten machten 41 % aus – stieg deren Anteil in 2002 auf 80 %. Dies liegt 
vor allem an Abwanderungen und Geburtenrückgang, die Kürzungen bzw. Zusammenlegung von 
Kindertagesbetreuungseinrichtungen zur Folge haben. 
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Gegensatz dazu nur 17 % im Kindergarten, 40 % in einer Krippe und nur 5 % in einem Hort einen 

Ganztagsplatz.36 

Wenn Letablier und Jönsson Deutschland als Wohlfahrtsstaat bezeichnen, in dem Mütter die 

Verantwortlichkeit für Kinderbetreuung übernehmen, ist das sicherlich nicht falsch. Jedoch möchte 

ich darauf verweisen, dass diese Aufgabenzuschreibung in den alten Bundesländern stärker 

ausgeprägt zu sein scheint als in den neuen. Ich möchte sogar behaupten, dass in den neuen 

Bundesländern die Vorstellung existiert, dass Kinderbetreuung – zumindest teilweise – eine 

staatliche Aufgabe ist. 

3.1.1.2 Großbritannien 

Die Kinderbetreuungskultur in Großbritannien unterscheidet sich in vielen Punkten von der 

deutschen. Vor allem zur Thatcher-Ära vertrat man die Meinung, dass Kinderbetreuung keine 

staatliche, sondern eine private bzw. dem Markt überlassene Angelegenheit sei, in die der Staat nur 

in besonderen Fällen der Bedürftigkeit einzugreifen hat.37 Vicky Randall weist darauf hin, dass sich 

die staatliche Unterstützung für die Betreuung von Kindern, außer während der beiden Weltkriege, 

immer nur auf einem minimalen Niveau befand. So war beispielsweise 1988 nur für 1 % der Kinder 

eine öffentliche, staatlich finanzierte Betreuungsmöglichkeit gewährleistet.38 In den neunziger 

Jahren hat sich jedoch, nach erheblichen Protesten aus der Bevölkerung, einiges geändert.  

Die seit 1997 regierende Labour-Partei stellte die Förderung von Kinderbetreuung in den 

Mittelpunkt ihrer Politik und knüpfte mit der „National Child Care Strategy“ „die Bereitstellung 

von Betreuungsangeboten explizit an eine Restrukturierung des Arbeitsmarktes“39 an. 

Einen gesetzlich geregelten Anspruch auf einen Kindergartenplatz, wie er in Deutschland 

existiert, gibt es in Großbritannien bis heute nicht. 1999 stand nur für 19 % der Kinder ab drei 

Jahren eine öffentlich subventionierte Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung. 

Zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten der Kinderbetreuung (siehe Kasten), für 

erwerbstätige Mütter ist dieses Angebot jedoch oft nicht ausreichend, da z. B. „play groups“ nicht 

täglich angeboten werden und Tagesmütter zu großen Anteilen privat finanziert werden müssen. 

                                                 
36 Veil, Mechtild (2003): S. 22 
37 Randall, Vicky (2002); S. 224 
38 Randall, Vicky (2002); S. 219 
39 Letablier, M.; Jönsson, I. (2003); S. 94 
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Einrichtungen der Kindertagesbetreuung in Großbritannien 
 

Day Nursery Service: meist ganztägige Betreuung von Kindern unter 5 Jahren 
Childminders:  Tagesmütter, die sowohl auf unter 5-jährige wie auch auf schulpflichtige Kinder außerhalb der 

Schulzeiten aufpassen (meist in der Privatwohnung). Childminders werden seit 1989 vom Staat offiziell 
registriert. 

Playgroups/  
pre-schools:  Bieten Betreuung bzw. Stunden (sessions) für Kinder zwischen drei und fünf Jahren an. Das Angebot 

beschränkt sich lediglich auf bis zu vier Stunden am Tag und wird in den meisten Fällen nicht täglich 
angeboten. 

Out of School Clubs:  Bieten Betreuung vor und nach der Schule an. Meist nur einige Stunden. 
Family centres: Kinder aller Altergruppen sowie deren Eltern/Betreuer können dieses Angebot wahrnehmen. Angeboten 

werden Spielgruppen, Bibliotheken, Freizeitgestaltung für die Kinder sowie verschiedene Workshops 
und Beratungen für Erwachsene oder die ganze Familie. 

Quelle: Department for Education and Employment (Hrsg.) (2000); S. 23 
 

Das Angebot hat sich vor allem in den letzten Jahren verbessert, das Problem ist aber nach wie vor, 

dass Kinderbetreuungseinrichtungen zu großen Teilen privat initiiert werden und nicht vom Staat 

bzw. den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Die Anteile von staatlich angebotenen 

Kinderbetreuungseinrichtungen sind minimal, von den 304.000 „Day Nurseries“ die 2001 zur 

Verfügung standen, waren nur 19.000 staatlich, also lediglich 6,25 %. Staatlich zur Verfügung 

gestellte „playgroups/pre-schools“ machten nur 1,9 % aller „playgroups/pre-schools“ aus.40 Zwar 

werden privat initiierte Kinderbetreuungsmaßnahmen durch den Staat gefördert, die Frage ist nur, 

inwieweit diese Einrichtungen noch für alle Eltern finanzierbar sind. 

Letablier und Jönsson beschreiben Großbritannien als einen Wohlfahrtsstaat, in dem die 

Kinderbetreuung als Privatsache angesehen wird. Dies bestätigt sich nach den zuvor geschilderten 

Daten. Zu fragen wäre lediglich, ob diese Vorstellung nicht auch bedeutet, dass es die Mütter sind, 

die die Betreuungsaufgaben übernehmen. Wenn die beiden Autorinnen darauf verweisen, dass in 

Großbritannien nach wie vor eine starke Tradition des männlichen Ernährermodells vorherrscht, so 

denke ich, kann man annehmen, dass die Einstellungen bezüglich der Kinderbetreuung zumindest in 

Westdeutschland ähnlich der in Großbritannien ist.  

3.1.2 Systeme der Ehegattenbesteuerung 

Neben den Möglichkeiten der Kinderbetreuung beeinflusst auch die Ehegattenbesteuerung in 

hohem Maße die Erwerbsbeteiligung von Frauen, insbesondere derer, die verheiratet sind und 

bereits Kinder haben. Steuerliche Maßnahmen, wie sie vor allem im Familienlastenausgleich41 

vorzufinden sind, können Frauen sowohl positive als auch negative Anreize geben, unter 

                                                 
40 Zu den Angaben vgl. National Statistics (2001) 
41 Der Familienlastenausgleich besteht im engeren Sinne aus dem Kindergeld und steuerlichen Entlastungen für 
Familien über Kinderfreibeträge und über das Ehegattensplitting im Einkommenssteuerrecht. Der 
Familienlastenausgleich soll die Funktion einer vertikalen Umverteilung zwischen verschiedenen Familientypen im 
Steuersystem haben und somit mehr Gerechtigkeit schaffen bzw. Familien „subventionieren“. 
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bestimmten Bedingungen, wie in der Ehe oder nach der Elternzeit, einer Erwerbstätigkeit weiter 

nachzugehen bzw. sie wieder aufzunehmen. 

Die Besteuerungsmechanismen in Deutschland und Großbritannien unterscheiden sich vor 

allem durch die Stellung der Individuen in der Ehegattenbesteuerung. Während in Deutschland 

Ehepartner gemeinsam besteuert werden (Ehegattensplitting; Ehegattenunterhalt, 

Ehegattensubsidiarität), werden in Großbritannien Ehepartner partiell individualisiert bzw. seit 2000 

voll individualisiert besteuert. 

3.1.2.1 Deutschland 

Das im deutschen Steuersystem verankerte Ehegattensplitting stellt vor allem im Rahmen der 

Geschlechterforschung eine der meist kritisierten Besteuerungsregelungen innerhalb des 

Familienlastenausgleichs dar. Das Ehegattensplitting wurde als steuerliche Begünstigung zum 

Schutze von Ehe und Familie eingeführt, dessen Steuereinheit nicht das Individuum, sondern 

grundsätzlich das verheiratete Paar ist. Dies bedeutet, dass das Einkommen beider Ehepartner 

zusammengerechnet und dann durch zwei geteilt wird. Der normale Einkommenssteuersatz wird 

dann auf jeweils die Hälfte des Einkommens angewendet. Durch den progressiven Steuertarif führt 

das zu teilweise sehr hohen Steuerentlastungen vor allem in den mittleren Gehaltsklassen.42 „Je 

höher der Unterschied zwischen den individuellen Erwerbseinkommen, desto höher ist die 

Steuerersparnis im Vergleich zur Individualbesteuerung, weil das durchschnittliche 

Haushaltseinkommen in eine niedrigere Progressionszone gerät.“43 Dies zeigt, dass das 

Ehegattensplitting die „Hausfrauenehe“ indirekt unterstützt, da es in den meisten Fällen immer noch 

die Männer sind, die die Funktion des Haupternährers übernehmen.  

3.1.2.2 Großbritannien 

Einleitend wurde bereits auf den Unterschied in den Besteuerungssystemen zwischen Deutschland 

und Großbritannien verwiesen. Während in Deutschland Ehegatten gemeinsam besteuert werden, 

wurde in Großbritannien bis 1999 eine partiell individualisierte Besteuerung praktiziert, seit 2000 

gehört Großbritannien neben Schweden zu den europäischen Staaten mit einem voll 

individualisierten Steuersystem. 

Bei der partiell individualisierten Besteuerung von Ehegatten handelt es sich generell um eine 

individualisierte Besteuerung, also eine Besteuerung unabhängig vom Familienstand. Gleichzeitig 

werden jedoch Steuererleichterungen für Alleinverdiener aufrechterhalten. „Diese bestehen im 

Allgemeinen in der Gewährung eines Steuerfreibetrags bzw. in der Übertragbarkeit des steuerfreien 

                                                 
42 Vgl. Veil, Mechtild (1995); S. 103, sowie Buchholz-Will; Schratzenstaller (2002); S. 681 
43 Buchholz-Will; Schratzenstaller (2002); S. 681 
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Existenzminimums von einem nicht erwerbstätigen Ehepartner auf den anderen.“44 Dadurch sind 

ähnlich hohe Entlastungen wie beim Splitting möglich. Die voll individualisierte Besteuerung 

besagt, dass jeder unabhängig von Familienstand und Einkommen des Partners individuell besteuert 

wird. D. h., eine verheiratete, erwerbstätige Person wird genauso besteuert wie eine ledige, 

erwerbstätige Person. „Die relativ geringste Steuerlast für ein bestimmtes Haushaltseinkommen 

wird erreicht, wenn es auf beide Partner gleich verteilt ist.“45 

In Großbritannien wurde, wie bereits angedeutet, im Jahr 2000 das Besteuerungssystem voll 

individualisiert und sollte somit für Frauen keine negativen Anreize zur (Wieder-) Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit mehr geben. Da die hier durchgeführte Analyse sich jedoch auf den Zeitraum 1992 

– 2002 bezieht, soll die partiell individualisierte Besteuerung noch einmal kurz betrachtet werden. 

Wie Irene Dingeldey in ihrem Artikel schreibt, kann die partiell individualisierte Besteuerung 

durchaus die gleichen Anreize geben wie das Splitting. Sie weist jedoch darauf hin, dass in Ländern 

wie Großbritannien, in denen die Abgabenbelastung durchschnittlicher Einkommen generell gering 

ist, auch die Entlastung für Alleinverdienende gering ausfällt. Spezifische Anreize für bestimmte 

Erwerbsmuster durch das Steuersystem sieht sie daher als relativ gering an.46 

3.1.3 Familienpolitische Regulierungen  

Inwieweit Frauen durch verschiedene familienpolitische Maßnahmen, wie dem Mutterschafts- oder 

Erziehungsurlaub, soziale Absicherung durch den Staat erfahren oder nicht soll im Folgenden 

erläutert werden. 

3.1.3.1 Deutschland 

In den letzten Jahren hat sich vieles in Hinsicht auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Deutschland verändert und zum Teil auch verbessert. Mit 

der Neufassung des Bundeserziehungsgeldgesetzes zum 01.01.1992 verlängerte sich der 

Erziehungsurlaub von zuvor zwölf Monaten auf drei Jahre und wurde für beide Elternteile 

gewährleistet. Die anschließende Weiterbeschäftigung im alten Betrieb wurde garantiert sowie der 

Kündigungsschutz während des Erziehungsurlaubes. Die Möglichkeit, während des 

Erziehungsurlaubs einer Teilzeitbeschäftigung, mit bis zu 19 Stunden wöchentlicher 

Beschäftigungszeit nachzugehen, sollte die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern und die 

Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen.47 

                                                 
44 Dingeldey, Irene (2002); S. 156 
45 Dingeldey, Irene (2002); S. 156 
46 Vgl. Dingeldey, Irene (2002); S. 156 
47 Beckmann, P.; Kurtz, B. (2001); S. 1 
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Eine nächste Novellierung des Bundeserziehungsgeldgesetzes trat zum 1.1.2001 in Kraft. An der 

Dauer des Erziehungsurlaubes änderte sich grundsätzlich nichts, ein Splitting dieser Zeit wurde 

jedoch möglich. Weiterhin ermöglicht die Gesetzesnovelle erstmals eine gleichzeitige 

Auszeitnahme von Müttern und Vätern. Der Begriff Erziehungsurlaub wurde durch die 

Bezeichnung Elternzeit48 ersetzt. Es besteht ein grundsätzlicher Anspruch auf Teilzeitarbeit 

während der Elternzeit, die wöchentlich erlaubte Arbeitszeit steigt von 19 auf 30 Stunden an.49  

Das Mutterschutzgesetz gilt für alle Frauen, die in der Bundesrepublik Deutschland in einem 

Arbeitsverhältnis stehen. Der Mutterschutz tritt mit Beginn der sechsten Woche vor dem 

Entbindungstermin ein. Der Schutz endet acht Wochen nach der Geburt des Kindes, in dieser Zeit 

besteht ein generelles Beschäftigungsverbot. Die Frau hat in dieser Zeit Anspruch auf das so 

genannte Mutterschaftsgeld. Man erhält es von sechs Wochen vor bis acht Wochen nach der 

Entbindung, die Höhe der Leistungen wird anhand des durchschnittlichen Einkommens vor dem 

Mutterschaftsurlaub ermittelt. Während der Schwangerschaft und bis vier Monate nach der 

Entbindung besteht Kündigungsschutz. Im Anschluss an die Mutterschutzfrist besteht die 

Möglichkeit, eine Elternzeit zu nehmen. Die Elternzeit beträgt insgesamt drei Jahre, wobei man ein 

Jahr davon für die Phase zwischen dem 3. und dem 8. Lebensjahr aufsparen kann. Während der 

Elternzeit erfolgen keine Gehaltszahlungen, der Arbeitgeber ist jedoch verpflichtet, die Arbeitsstelle 

sicherzustellen. Konkret heißt das, dass ein Wiedereinstieg in den Beruf jederzeit möglich sein 

sollte. Während der Elternzeit besteht die Möglichkeit, Erziehungsgeld zu beantragen. Der Erhalt ist 

auf zwei Jahre beschränkt, nebenher ist es erlaubt, maximal 30 Stunden pro Woche zu arbeiten, 

jedoch darf eine je nach Familiensituation festgelegte Einkommensgrenze nicht überschritten 

werden.50  

3.1.3.2 Großbritannien 

Zur Zeit der konservativen Regierung (1979 – 1997) herrschte in Großbritannien die Meinung, dass 

die Aufgabe des Staates lediglich darin bestünde, einen Rahmen zu bieten, der es Frauen erlauben 

würde, Familie und Beruf zu kombinieren.51 Dieser Rahmen bezog sich allerdings nur auf die 

Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, da man davon ausging, dass Arbeitsmarktpartizipation der 

beste Weg aus der Armut sei. „Der Sozialhilfe-Diskurs [konzentrierte sich] auf Begriffe wie 

Verantwortung des/der Einzelnen, die moralischen Mängel der Armen, Sozialhilfe-„Abhängigkeit“ 

und die Notwendigkeit der Selbstdisziplin.“52 Die Grundannahme, dass jeder am Arbeitsmarkt 

                                                 
48 Im Folgenden werden die Begriffe Elternzeit und Erziehungsurlaub der Einfachheit halber synonym verwendet. 
49 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2000), S. 6  
50 Vgl. Engstler, H.; Menning, S. (2003); S. 114 
51 McRae, S. (1995); S. 211 
52 Woods, Dorian R.(2004); S. 223 
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partizipieren könne, stimmte einerseits nicht mit der allgemeinen Vorstellung überein, dass Mütter 

sich vorrangig um ihre Kinder kümmern sollten, andererseits waren die politischen 

Rahmenbedingungen, die es Müttern ermöglichen würden, am Arbeitsmarkt zu partizipieren, nicht 

gegeben. So stellt Susan McRae 1995 fest, dass es weder ein gesetzlich reguliertes Recht auf 

Erziehungsurlaub noch auf Vaterschaftsurlaub gab. Auch gesetzliche Regelungen, um im Falle von 

Krankheiten innerhalb der Familie der Arbeit fern bleiben zu können, waren nicht existent. Eine der 

einzigen Absicherungen für Mütter am Arbeitsmarkt stellte der im Arbeitsschutzgesetz von 1975 

garantierte 18-wöchige Mutterschutz dar. Es ist jedoch darauf zu verweisen, dass viele Frauen sich 

nicht für diesen 18-wöchigen Mutterschutz qualifizieren konnten, da sie nicht in der Lage waren, 

die hohen Bedingungen zu erfüllen. So konnten sich Frauen unter der National-Regierung nur für 

einen Mutterschaftsschutz und die damit in Verbindung stehende finanzielle Absicherung 

qualifizieren, wenn sie zuvor mindestens 26 Wochen bei einem Arbeitgeber beschäftigt waren und 

ein bestimmtes monatliches Lohnniveau erreicht hatten. McRae hebt nochmals hervor, dass durch 

die implementierte EG-Richtlinie „Pregnant Workers Directive“ nur der Anspruch auf einen 14-

wöchigen Mutterschutz rechtlich abgesichert war. Das hinderte viele Mütter daran, den offiziellen 

18-wöchigen Mutterschutz in Anspruch zu nehmen.53 

Nach der Regierungsübernahme der Labour-Partei 1997 wurde das zuletzt genannte Dilemma 

durch die „Employment Relations Bill“ (1999) behoben, indem der Mutterschaftsurlaub auch 

rechtlich auf 18-Wochen ausgeweitet wurde (Ordinary Maternity Leave). Erst im April 2003 traten 

die bisher umfassendsten Reformen in Kraft, die hier nur kurz aufgezählt werden sollen, da sie für 

die Analyse nicht ausschlaggebend sind. So wurden Vaterschaftsurlaub, Elternzeit für 

Adoptiveltern, erhöhte Leistungen des bezahlten Urlaubs, eine Option auf längeren Elternurlaub, 

Sonderurlaub im Falle von Krankheiten innerhalb der Familie und das Recht für Eltern, flexible 

Arbeitszeitregelungen in Anspruch zu nehmen, eingeführt.54 Diese Änderungen zeigen, dass sich in 

Großbritannien das Bewusstsein für die Benachteiligung von Frauen mit Kindern verändert hat. Ob 

und inwieweit sich diese neusten Reformen auf das Erwerbsverhalten von Frauen auswirken, muss 

in einigen Jahren untersucht werden. 

                                                 
53 Vgl. McRae, S. (1995); S. 210 
54 Vgl. Woods, Dorian R.(2004); S. 228 
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3.2 Kulturelle Unterschiede – Entwicklungen der Geschlechterverhältnisse in Deutschland 

und Großbritannien 

Wie bereits dargestellt wurde, existieren „in jeder Gesellschaft kulturelle Werte und Leitbilder, die 

sich auf die Formen der gesellschaftlichen Integration und die Arbeitsteilung zwischen Frauen und 

Männern beziehen.“55 Diese kulturellen Werte und Leitbilder sind, so Pfau-Effinger, in Form von 

Normen im institutionellen System verankert und können daher als relativ stabil betrachtet werden. 

Die Entstehung dieser Werte und Leitbilder ist ein langwieriger Prozess, der im Falle der 

Geschlechterverhältnisse sehr weit zurückverfolgt werden kann. 

Im Folgenden soll die Entwicklung der Geschlechterverhältnisse, also jener kulturellen Werte 

und Leitbilder, in Ost- und Westdeutschland sowie in Großbritannien herausgearbeitet werden. Im 

daran anschließenden Kapitel wird ein Ausblick auf die aktuellen Entwicklungen der 

Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland und Großbritannien gegeben. 

3.2.1 Die Entwicklung der Geschlechterverhältnisse in Ost- und Westdeutschland 

Der mit der Industrialisierung einhergehende Übergang von agrarischen in moderne kapitalistische 

Industriegesellschaften kann als Rahmenbedingung für die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 

betrachtet werden. Während dieser Zeit etablierte sich vor allem in den bürgerlichen Haushalten das 

Modell der Hausfrauenehe bzw. männlichen Versorgerehe, welches sich im Rahmen der 

zunehmenden Urbanisierung auch auf andere Bevölkerungsschichten ausweitete und die Trennung 

von Haus- und Erwerbsarbeit in der Gesellschaft manifestierte. Wie Pfau-Effinger deutlich macht, 

betraf diese Manifestierung jedoch zunächst nur jene Schicht die es sich leisten konnte, d. h. das 

städtische Bürgertum und Ehefrauen „besser verdienender“ Arbeiter.56 Die außerhäusliche 

Erwerbstätigkeit blieb in den proletarischen Familien aufgrund von schlechterem Einkommen 

zunächst bestehen. Dies führte dazu, dass es als „schick“ galt, von der Erwerbsarbeit befreit zu sein, 

und eine Art „Armutszeugnis“ für jene bedeutete, die es sich nicht leisten konnten, die Frauen von 

der Erwerbsarbeit zu befreien.57 

Während des Nationalsozialismus wurde das Modell der Hausfrauenehe weiter gefördert und 

die Haus- und Fürsorgearbeit zur zentralen Lebensaufgabe verheirateter Frauen glorifiziert. 

Schäfgen weist darauf hin, dass der Nationalsozialismus nicht, wie oft behauptet wird, das Modell 

der Hausfrauenehe hervorgebracht habe, sondern aus dem primär privaten Bereich in den 

staatlichen verschoben hat.58 Nach Ende des Krieges war man jedoch auf die Arbeitskraft der 

                                                 
55 Pfau-Effinger (2000); S. 68 f. 
56 Pfau-Effinger (2000); S. 114 
57 Vgl. Pfau-Effinger (2000); S. 111 ff., sowie Schäfgen (2000); S. 62 ff. 
58 Vgl. Pfau-Effinger (2000); S. 111 ff., sowie Schäfgen (2000); S. 68 – auch für ausführlichere Informationen zum 
Geschlechterverhältnis im Nationalsozialismus 
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Frauen angewiesen, Frauen wurden ab 1945 zur Pflichtarbeit herangezogen und die Notwendigkeit 

der weiblichen Arbeitskraft führte zu einer „Anerkennung der unentbehrlichen Rolle der Frauen für 

die Organisation des ‘Überlebens’“59. Die Entwicklungen in der Bundesrepublik und der DDR 

unterschieden sich jedoch von nun an maßgeblich. 

In Westdeutschland waren es in den ersten Jahren nach Kriegsende zwar im Wesentlichen die 

Frauen, die finanziell für die Familie sorgten, da die meisten Männer im Krieg gefallen waren, doch 

zogen sie sich bereits zu Anfang der fünfziger Jahre wieder in die Familie zurück. Als Gründe für 

diese Entwicklung werden in der Literatur mehrere Faktoren genannt. Zum einen macht Kolinsky60 

darauf aufmerksam, dass viele Frauen sich damals freiwillig wieder in die Familie zurückzogen, da 

die Familie für viele Frauen eine gewisse „Normalität“ in den Zeiten des Chaos und der Zerstörung 

darstellte. Schäfgen unterstreicht aber auch die Rolle der Politik in den frühen fünfziger Jahren. Zu 

jener Zeit war man vermehrt der Ansicht, dass die Familie als Institution gestärkt werden müsse und 

„die Frau als Mutter wieder ausschließlich für die Erziehung der nachwachsenden Generation 

gewonnen und damit die Vorraussetzungen für die (erneute) Trennung von Berufs- und 

Familienarbeit geschaffen werden“61 solle. Mit der christlich-liberalen Koalition (1949 – 1966) und 

der Einrichtung des Familienministeriums unter Leitung von Franz-Josef Wuermeling wurde die 

(Wieder-) Herstellung traditioneller Geschlechterarrangements durch vielfältige politische 

Maßnahmen unterstützt.62 So setzte sich in Westdeutschland das Normalarbeitsverhältnis als 

allgemeines normatives Leitbild durch. Hierbei handelte es sich faktisch um ein spezifisch 

männliches Ernährermodell, in dem verheiratete Frauen lediglich als Zuverdienerinnen einen Platz 

hatten. 

Abschließend kann festgestellt werden, dass die bundesrepublikanische Frauenpolitik, gleich 

welcher Partei, „Frauen zumeist im Zusammenhang mit Ehe und Familie begriffen [hat] und die 

Gleichberechtigung lediglich formal und in ausgewählten Gebieten: Bildung, Ehe und Familie 

forciert“63 wurde. 

In Ostdeutschland hingegen nahm die Entwicklung einen anderen Verlauf. Zwar war die 

Situation direkt nach Kriegsende in der sowjetischen Besatzungszone ähnlich der in den westlichen 

Besatzungszonen: Auch hier war die weibliche Arbeitskraft aus Mangel an Männern 

überlebenswichtig, im Gegensatz zu der westlichen Entwicklung wurde unter dem Einfluss der 

sowjetischen Militäradministration jedoch eine radikale Abkehr von der zuvor praktizierten 

                                                 
59 Schäfgen (2000); S. 69 
60 Kolinsky, E. zitiert in: Pfau-Effinger (2000); S. 119 
61 Schäfgen (2000); S. 71 f. 
62 Vgl. Helwig, G. (1993); S. 13, sowie Schäfgen (2000); S. 72 
63 Schäfgen (2000); S. 88 
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Frauenpolitik verfolgt.64 Man besann sich auf marxistisch-leninistische Theorien und die 

Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung. Frauen sollten demnach nicht nur kurzfristig, sondern 

dauerhaft in das Erwerbssystem integriert werden und durch das Herauslösen aus der familiären 

Abhängigkeit „als eigenständiges ökonomisches Subjekt in den Prozess gesellschaftlicher 

Produktion einbezogen“65 werden. Karin Schulze-Buschoff hebt hervor, dass Vollerwerbstätigkeit 

von der Ausbildung bis zur Rente bis zum Ende der DDR gleichermaßen für Männer und Frauen 

einen festen Bestandteil im Lebensweg darstellte.66 Virginia Penrose67 verweist jedoch darauf, dass 

die modifizierte Frauenpolitik der frühen Nachkriegszeit auf drei in sich widersprüchlichen 

ideologischen Grundannahmen basierte: die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau, die 

Förderung weiblicher Erwerbsarbeit und der besondere Schutz von Mutter und Kind. Diese 

Grundannahmen machen deutlich, dass es zwar einerseits um die Gleichstellung von Mann und 

Frau ging, dies aber nur für die Arbeitspolitik galt, die Haus- und Betreuungsarbeit zählte weiterhin 

zum Zuständigkeitsbereich der Frau. Das führte zu einer niedrigeren Erwerbsbeteiligung der 

Frauen, als man sich gewünscht hatte. Besonders in den fünfziger und sechziger Jahren wurden 

deshalb Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geschaffen.68 Die 

Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen sowie die rechtliche Gleichsetzung von Mann 

und Frau innerhalb der Familie69 stellen dabei einen wesentlichen Teil dar. Ab den sechziger Jahren 

wurden breite Qualifizierungsoffensiven für Frauen ins Leben gerufen, um nicht nur im Bereich der 

Arbeit, sondern auch im Bildungsniveau eine Angleichung der Geschlechter zu erreichen. Wie Irene 

Dölling veranschaulicht, herrschte bis zum Ende der DDR ein Frauenleitbild vor, „das Berufsarbeit 

und Mutterschaft als gleichwertig miteinander verband und in dem Frauen auf ihre Funktionen in 

der Erwerbsarbeit und als Mütter reduziert wurden“70. 

Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass Berufstätigkeit von Frauen, und vor allem 

auch Vollerwerbstätigkeit, eine Selbstverständlichkeit in der DDR dargestellt hat. Dies zeigt sich 

noch bis heute an einer deutlich höheren Arbeitsmarktpartizipation ostdeutscher Frauen. 

                                                 
64 Schäfgen (2000); S. 90 
65 Schäfgen (2000); S. 92 
66 Schulze-Buschoff, Karin (1996); S.122 
67 Penrose, V. zitiert in: Schäfgen (2000); S. 93 
68 Vgl. hierzu Schäfgen (2000); S. 97 
69 Diese Gleichsetzung bezog sich vor allem auf die Rechte für Frauen auf Berufsausübung und Berufsausbildung sowie 
die Übertragung der Betreuungsarbeit auf beide Elternteile. 
70 Dölling, I. (1993); S. 29 
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3.2.2 Die Entwicklung der Geschlechterverhältnisse in Großbritannien 

Ähnlich wie in Deutschland brachte auch in Großbritannien die Industrialisierung eine Veränderung 

der geschlechtsspezifischen Rollenteilung mit sich. Prägte in der vor-industriellen Zeit noch die 

«family economy»71, in der Frauen ebenso wie Männer für die ökonomische Absicherung der 

Familie zuständig waren, die gesellschaftlichen Strukturen, veränderte sich das mit der beginnenden 

Industrialisierung, die in Großbritannien bereits zum Ende des 18. Jahrhunderts einsetzte, 

grundlegend. Es gab eine Verschiebung weg von der «family economy» hin zur «family wage 

economy»72. Die ökonomische Wertschöpfung verschob sich aus dem innerfamiliären Bereich in 

die öffentliche Marktwirtschaft.73 Das hatte eine räumliche Trennung von Erwerbs- und 

Betreuungsarbeit zur Folge. Frauen konnten nicht mehr wie noch in der vorindustriellen Zeit 

Erwerbs- und Betreuungsarbeit zu Hause kombinieren, sondern mussten, um einer Erwerbsarbeit 

nachgehen zu können, das Haus verlassen. Dies führte, ähnlich wie in Deutschland, dazu, dass zu 

großen Teilen nur unverheiratete und kinderlose Frauen einer Erwerbsarbeit nachkamen. Mütter 

und Ehefrauen widmeten sich mehr und mehr der Haus- und Betreuungsarbeit.  

Das Modell des männlichen Familienernährers wurde somit auch in Großbritannien im Zuge 

der Industrialisierung etabliert. Die fortschreitende Technologisierung und die Entwicklung des 

tertiären Sektors zum Ende des 19. Jahrhunderts brachten einen erneuten gesellschaftlichen Wandel 

mit sich.  

Nach dem zweiten Weltkrieg expandierte der tertiäre Sektor und die Nachfrage nach 

weiblichen Arbeitskräften stieg an. Vor allem Teilzeitbeschäftigungen wurden vermehrt angeboten. 

Kinderbetreuungsangebote und das Angebot von ganztägigen Schulen führten zu einem Anstieg 

weiblicher Erwerbstätigkeit, meistens jedoch in Teilzeiterwerbstätigkeit. Ähnlich wie in 

Westdeutschland stellte das männliche Ernährermodell jedoch immer noch die Basis dar. Weibliche 

Erwerbstätigkeit wurde lediglich zur finanziellen Absicherung der Familie in Anspruch genommen; 

war diese durch das Einkommen des Mannes gewährleistet, zogen die Ehefrauen sich aus dem 

Erwerbsleben zurück. 

 

4 Die Bedeutung von Teilzeitbeschäftigung für Frauen 

In der gängigen Literatur wird immer wieder von der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses 

gesprochen – jenem Arbeitsverhältnis, das auf einer auf Dauer angelegten, unbefristeten 

Vollzeitbeschäftigung mit obligatorischer sozialer Absicherung basiert. Es sei jedoch anzumerken, 

                                                 
71 Dieser Begriff stammt von: Scott und Tilly (1987). 
72 Dieser Begriff stammt von: Scott und Tilly (1987). 
73 Vgl. Scott; Tilly (1987) 
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dass dieses Normalarbeitsverhältnis in erster Linie ein typisch männliches Erwerbsmuster darstellt. 

Frauen waren und sind nur in den wenigsten Fällen in einem Normalarbeitsverhältnis beschäftigt. 

Günther Schmid macht dies deutlich, wenn er feststellt, dass der „Idealtyp des 

Normalarbeitsverhältnisses der historischen Realität nur teilweise und mit wechselnder Intensität 

entsprach“74 und der Unterschied zwischen Männern und Frauen in dessen Ausübung erheblich ist. 

Frauen waren und sind häufig in so genannten atypischen, nicht standardisierten 

Arbeitsverhältnissen – wie Teilzeitarbeit – beschäftigt.75 Teilzeitbeschäftigung, also 

Arbeitsverhältnisse, deren durchschnittliche Wochenarbeitszeit unter der betrieblichen 

Regelarbeitszeit für Vollzeitkräfte liegt, stellt eine sehr wichtige Komponente der weiblichen 

Erwerbstätigkeit dar. So gehen ca. ein Drittel aller erwerbstätigen Frauen in der EU einer 

Teilzeitbeschäftigung nach. Wie Daly und Klammer 76 zeigen, gibt es innerhalb Europas jedoch 

große Unterschiede in der länder-spezifischen Ausprägung von (weiblicher) 

Teilzeiterwerbstätigkeit. Während in den skandinavischen Ländern (Finnland ausgenommen) der 

Anteil, den die Teilzeitarbeit an der Frauenerwerbstätigkeit einnimmt, zurückgeht, steigt dieser in 

Großbritannien und Deutschland, aber auch Belgien oder Österreich weiter an. Daly und Klammer 

sprechen von einer ausgeprägten Geschlechtsspezifik der Teilzeitarbeit in den zuletzt genannten 

Ländern.77 Das liegt unter anderem daran, dass Teilzeitarbeit besonders Müttern die Möglichkeit 

bietet, Familie und Beruf miteinander zu vereinen. Dies trifft vor allem in jenen Gesellschaften zu, 

in denen das männliche Ernährermodell vorherrscht und die Frau als Nebenverdienerin angesehen 

wird, wie es z. B. in (West-)Deutschland und Großbritannien der Fall ist. Teilzeitarbeit stellt jedoch 

nicht nur im positiven Sinne eine Möglichkeit zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf dar, 

sondern birgt auch soziale Risiken in sich. So ist sie vielfach mit mangelnder sozialer Absicherung 

verknüpft. „Schutzfunktionen in Form von materiellen und sozialrechtlichen Absicherungen 

[bleiben] häufig ein Spezifikum des Normalarbeitsverhältnisses und [gelten] nicht annähernd in 

gleichem Umfang für neue, »atypische« Arbeitszeitformen […].“78 Vollzeitarbeit stellt weiterhin 

die Bezugsnorm für Lohnersatzleistungen der Sozialversicherungen dar, so dass, im Falle von 

Teilzeiterwerbstätigkeit, die entsprechenden Leistungen, wie z. B. Arbeitslosengeld, sehr schnell 

unterhalb der Armutsgrenze liegen.79 Kim und Kurz verweisen zwar darauf, dass eine 

Teilzeitposition ab 15 Wochenstunden in Deutschland als kaum prekär bezeichnet werden kann, da 

die gleiche soziale Absicherung wie bei Vollzeitbeschäftigung besteht, sie stellen jedoch auch fest, 

dass diese Beschäftigungsform und die damit verbundene Absicherung in der Regel keine 

                                                 
74 Schmid, Günther (2002); S. 178 
75 Vgl. Kim, A. und Kurz, K. (2003); S. 167 
76 Vgl. Daly, M. und Klammer, U. (2003); S. 196 ff. 
77 Vgl. Daly, M. und Klammer, U. (2003); S. 197 
78 Schulze-Buschoff (1999); S. 34 
79 Vgl. Bäcker, Bispinck, Hofeman und Naegele (2000); S. 293 
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wirtschaftliche Unabhängigkeit zulässt.80 Umfasst die Teilzeitposition in Deutschland weniger als 

15 Wochenstunden, sind die Beschäftigten bei einem Einkommen bis zu derzeit 400 Euro von der 

Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung ausgenommen. In diesem Falle wird in 

Deutschland jedoch nicht von Teilzeitbeschäftigung, sondern von geringfügiger Beschäftigung 

gesprochen. Teilzeitarbeit in Großbritannien kann durchaus als ein prekäres 

Beschäftigungsverhältnis bezeichnet werden. Auch Teilzeitbeschäftigte mit einem Arbeitsumfang 

von mehr als 15 Wochenstunden sind „in der Regel von Prämiensystemen und 

Lohngruppenverfahren sowie meist auch von Krankengeld und betrieblicher Rentenversicherung 

ausgeschlossen“81. Bei einer Erwerbstätigkeit unter 15 Wochenstunden sieht die Absicherung noch 

schlechter aus, als es ohnehin schon bei Teilzeitpositionen der Fall ist.82 Laut Schulze-Buschoff ist 

die europaweite Zunahme der Teilzeitarbeit als ambivalent zu betrachten. Einerseits kann sie „als 

Mittel zur Förderung der Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt“ vor allem für Frauen mit 

Kindern gesehen werden. „Andererseits ist zu bedenken, dass Teilzeitarbeit zu einer Ausgrenzung 

der Frauen aus den geschützten Bereichen des Arbeitsmarktes führen und mit erheblichen Einbußen 

in Bezug auf materielle und soziale Sicherheiten verbunden sein kann.“83  

 

5 Der Einfluss von Bildung und Bildungssystemen auf die Erwerbstätigkeit von Frauen 

Neben wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbedingungen und kulturellen Leitbildern haben auch der Grad 

der Bildung sowie die Systeme der schulischen und beruflichen Ausbildung einen erheblichen 

Einfluss auf international unterschiedliche Muster von Erwerbsverläufen. Anhand der Analyse von 

Bildungs- und Ausbildungssystemen lassen sich, laut Allmendinger und Hinz84, Unterschiede von 

Erwerbsverläufen im internationalen Vergleich maßgeblich erklären. Das Ausmaß der Verbindung 

von schulischer bzw. beruflicher Bildung und beruflicher Positionierung, d. h. inwiefern 

„Bildungsqualifikationen erzeugt und auf dem Arbeitsmarkt verwertet werden“85, kann 

systematisch anhand des (Aus-)Bildungssystems deutlich gemacht werden. 

Unterschieden werden «Qualifikationsräume»86, „in denen spezifische berufliche 

Qualifikationen vor dem Eintritt ins Erwerbsleben erworben werden (z. B. in Deutschland) von 

«Organisationsräumen» […], in denen berufliche Kenntnisse erst während der Erwerbstätigkeit 

                                                 
80 Kim, A. und Kurz, K. (2003); S. 171 
81 Kim, A. und Kurz, K. (2003); S. 171 
82 Kim, A. und Kurz, K. (2003); S. 171 
83 Schulze-Buschoff (1999); S. 34 f. 
84 Allmendinger, J.; Hinz, Th. (1997); S. 252 
85 Hall, Anja (2001); S. 223 
86 Die Begriffe «Qualifikationsräume» und «Organisationsräume» gehen auf Maurice, Sellier und Silvestre (1986) 
zurück, deren Systematik in: Hall, Anja (2001); S. 223 beschrieben wird. 
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erworben werden (z. B. Großbritannien)“87. Allmendinger und Hinz differenzieren dazu die 

Systemmerkmale «schulische Bildung» nach dem Ausmaß der Stratifizierung und «berufliche 

Ausbildung» nach dem Ausmaß der Standardisierung.88 Stratifizierung bezeichnet in diesem 

Zusammenhang den Grad der Selektivität eines Bildungssystems. Je stratifizierter ein 

Bildungssystem ist, desto mehr müssen sich Arbeitgeber auf die Vorselektion durch die Schulen 

verlassen, d. h., es findet eine frühe Einstufung auf bestimmten Hierarchieebenen bzw. eine frühe 

Trennung der Schüler in voneinander abgeschotteten Ausbildungswegen statt.89 Der Grad der 

Standardisierung gibt an, inwiefern verschiedene Formen der Ausbildung standardisiert sind, d. h. 

inwiefern sich z. B. Arbeitgeber auf den Informationsgehalt von Bildungszertifikaten aufgrund 

einer landesweit einheitlichen Regelung verlassen können.90 

Das deutsche Schul- und Bildungssystem wird als stark stratifiziert eingestuft. In Deutschland 

findet durch die frühe Einteilung der Schüler auf bestimmte Bildungszweige (Hauptschule, 

Realschule oder Gymnasium) eine sehr frühe Einstufung auf gewisse Hierarchieebenen statt. 

Arbeitgeber verlassen sich in Deutschland besonders stark auf diese Vorselektion. Die berufliche 

Ausbildung ist in Deutschland sehr standardisiert. Eine berufliche Ausbildung ist nicht an ein 

bestimmtes Unternehmen gebunden, vielmehr wird innerhalb der Ausbildung breit einsetzbares 

Wissen für eine bestimmte Tätigkeit, einen bestimmten Beruf vermittelt. Wie bereits angedeutet, 

kann daher von einem «Qualifikationsraum» gesprochen werden. Der deutsche Arbeitsmarkt wird 

wegen der hohen Standardisierung auch als «occupational labour market» eingestuft, da, wie 

Allmendinger und Hinz veranschaulichen, die Ausgebildeten aufgrund ihrer Berufsqualifikation 

zwar in unterschiedlichen Betrieben, jedoch nicht in unterschiedlichen Berufsfeldern arbeiten 

können. Die Möglichkeiten, in neue Berufsfelder einzusteigen, sind relativ gering. Deutschland ist 

„durch eine besonders enge Verknüpfung zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem 

gekennzeichnet“91, was einerseits zu Sicherheiten – in Form von standardisierten 

Ausbildungsqualifikationen – führt, auf der andern Seite aber auch einen relativ unflexiblen 

Arbeitsmarkt schafft. 

In Großbritannien ist die schulische Bildung ähnlich wie die deutsche stark stratifiziert und 

erlaubt, laut Allmendinger und Hinz, nur einem Fünftel einer Alterskohorte, den höchstmöglichen 

Schulabschluss zu erreichen.92 Das System der beruflichen Ausbildung unterscheidet sich hingegen 

grundsätzlich von dem in Deutschland. Eine standardisierte, berufsspezifische Ausbildung, wie sie 

in Deutschland existiert, ist in Großbritannien kaum auffindbar. Berufliche Kenntnisse werden beim 

                                                 
87 Hall, Anja (2001); S. 223 
88 Ebd.; S. 252 f. 
89 Vgl. hierzu auch Müller, W. (2001); S. 31 f. 
90 Vgl. Allmendinger, J.; Hinz, Th. (1997); S. 253 
91 Müller, W. (2001); S. 31 
92 Vgl. Allmendinger, J.; Hinz, Th. (1997); S. 254 
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„training on the job“ innerhalb eines Betriebes erworben. Es handelt sich hier um einen 

«Organisationsraum», der, aufgrund der geringen Beruflichkeit, zu Berufsverläufen mit geringem 

Grad an Sicherheit führt. Die betriebsspezifische Ausbildung macht bei einem Firmenwechsel 

immer wieder ein „training on the job“ nötig, was mit hohen Kosten verbunden sein kann. Längere 

Erwerbsunterbrechungen können, auch aufgrund des mangelnden Kündigungsschutzes, daher oft 

ein Risiko für Frauen am Arbeitsmarkt darstellen, da die innerhalb eines Betriebes erworbenen 

Kenntnisse nicht unbedingt auf andere Arbeitgeber übertragen werden können. Als positiv kann 

jedoch die höhere Flexibilität am Arbeitsmarkt gesehen werden, die durch die geringere Bindung an 

berufliche Positionen gekennzeichnet ist. 

Während in Deutschland die Verbindung zwischen Bildung und beruflicher Positionierung 

stark ausgeprägt ist, ist sie in Großbritannien deutlich schwächer.93 

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich, neben dem länderspezifischen 

Bildungssystem, unter anderem auch der Bildungsgrad auf das Rollenverständnis von Männlichkeit 

und Weiblichkeit auswirkt und somit einen Einfluss auf den Erwerbsverlauf von Frauen hat. 

Koppetsch und Burkart haben in ihrer Studie zum Geschlechterverhältnis in Partnerschaften, 

anhand der Struktur-Kategorien Bildung, Beruf und kulturelle Orientierungen, drei Milieus 

herausgearbeitet: das individualisierte, das familistische und das traditionale Milieu.94 

Ausgangspunkt dieser Studie ist zwar die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung innerhalb einer 

Partnerschaft/Ehe, da Bildung aber bei der Unterscheidung der drei Milieus einen erheblichen 

Anteil hat, werden die herausgearbeiteten Milieus als Grundlage für die folgende Untersuchung 

verwendet. 

Bei dem individualisierten Milieu handelt es sich um die höher gebildete Mittelschicht mit 

urbanem Lebensstil (Akademikermilieu). Es wird davon ausgegangen, dass in diesem Milieu der 

Gleichheitsdiskurs, egalitäre Partnerschaft und Selbstverwirklichungsanspruch die Vorstellung von 

Paarbeziehungen bestimmen. Der „Abbau rollenmäßiger Vorregulierungen zugunsten einer 

Orientierung an individuellen Interessen und Bedürfnissen“95 stellt ein zentrales Moment dieses 

Milieus dar. 

Das familistische Milieu ist hingegen durch ein mittleres Qualifikationsniveau gekennzeichnet 

und wird von Koppetsch und Burkart auch als Segment der Dienstleistungs-Berufgruppe 

bezeichnet.96 Das Ideal der bürgerlichen Ehe und Familie, in der die Frau nicht bloß als Hausfrau, 

sondern vielmehr als „Gestalterin einer komplexen Atmosphäre, in der sich das Familienideal 

                                                 
93 Müller; Shavit zitiert in: Hall, Anja (2001); S. 223 
94 Vgl. Burkart; Koppetsch (1999); S. 9 ff. 
95 Burkart; Koppetsch (1999); S. 16 
96 Ebd.; S.15 
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entfalten kann“97, gesehen wird, ist in diesem Milieu stark vertreten. Die Frau ist vornehmlich 

verantwortlich für die Betreuungs- und Erziehungsarbeit, der Mann für die finanzielle Absicherung 

der Familie. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass im familistischen Milieu die Tätigkeit als 

Mutter und Hausfrau als grundsätzlich anspruchsvolle Tätigkeit bewertet wird, da sie eine hohe 

pädagogische und psychologische Kompetenz erfordert.  

Anders verhält sich dies im traditionalen Milieu, dem traditionellen Arbeiter- und 

Handwerkermilieu mit geringer Bildungsqualifikation. Patriarchalische Leitvorstellungen und eine 

hierarchische Beziehung zwischen den Geschlechtern stellen die Basis einer partnerschaftlichen 

Beziehung, in der Mann und Frau relativ stark in den jeweiligen Geschlechtersphären verankert 

sind, dar. Das Modell des männlichen Ernährers und der weiblichen Fürsorgerin ist typisch für 

dieses Milieu, wobei die Tätigkeit als Hausfrau und Erzieherin, laut Koppetsch und Burkart, als 

lästiges Übel angesehen wird.98 Ausgeführt wird diese Tätigkeit jedoch trotzdem von den Frauen, 

da „eine berufliche Tätigkeit – etwa an der Supermarktkasse oder in der Lagerhalle – für sie meist 

keine überzeugende Alternative zur Hausarbeit darstellt“99. 

Anhand dieser Milieus können unterschiedliche Einstellungen zur weiblichen Erwerbs-

tätigkeit aufgrund von Bildungsunterschieden erklärt werden. Es sei darauf hingewiesen, dass die 

hier vorgestellten Milieus lediglich als Interpretationsgrundlage dienen. Es ist nicht das Ziel dieser 

Arbeit zu überprüfen, inwiefern die Ergebnisse der hier durchgeführten Analyse mit diesen Milieus 

übereinstimmen. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass diese Milieus sowohl für 

Deutschland als auch Großbritannien als Interpretationsgrundlage verwendet werden können. 

 

                                                 
97 Ebd.; S.17 
98 Ebd.; S. 17 
99 Burkart; Koppetsch (1999); S. 17 f. 
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Teil II Empirische Analyse 

6 Hypothesenbildung 

Wie im ersten Teil dieser Arbeit deutlich wurde, können wohlfahrtsstaatliche Arrangements, 

kulturelle Leitbilder sowie das Bildungssystem und der Bildungsgrad unterschiedliche 

Auswirkungen auf das Erwerbsverhalten von Frauen haben. Die Geburt eines Kindes bedeutet in 

den meisten Fällen eine Unterbrechung im weiblichen Erwerbsverlauf. Besonders die 

wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbedingungen, wie Betreuungsmöglichkeiten und familienpolitische 

sowie steuerliche Regulierungen, können positive oder negative Anreize für das Erwerbsverhalten 

von Frauen geben. Dies führt zu der Vermutung, dass sich unterschiedliche Wohlfahrtsstaatstypen 

auch in unterschiedlicher Weise auf das Erwerbsverhalten von Frauen auswirken. Im Folgenden soll 

die Auswirkung der Geburt des ersten Kindes auf den Erwerbsstatus von Frauen in Großbritannien 

und Deutschland untersucht werden. Es wird vermutet, dass sich die Geburt des ersten Kindes, 

entsprechend den liberalen und konservativen Wohlfahrtsstaatstypen, unterschiedlich auf das 

Erwerbsleben von britischen und deutschen Frauen auswirkt. 

Aufgrund schlechterer sozialer Absicherung in den Jahren nach der Geburt werden britische 

Frauen sehr wahrscheinlich früher und zu höheren Anteilen als deutsche Frauen (wieder) einer 

Erwerbstätigkeit nachgehen. Da in Deutschland Frauen durch die Möglichkeit des dreijährigen 

Erziehungsurlaubs ermutigt werden, nicht direkt nach der Geburt (wieder) eine Erwerbstätigkeit 

aufzunehmen, wird sich dies besonders in den ersten drei Jahren nach der Geburt, im Vergleich zu 

Großbritannien, in einer relativ niedrigen Erwerbsbeteiligung widerspiegeln. Aufgrund der 

unterschiedlich ausgeprägten Kinderbetreuungsinfrastruktur und den divergierenden kulturellen 

Leitbildern in Ost- und Westdeutschland wird vermutet, dass sich die Erwerbsbeteiligung in den 

neuen Bundesländern deutlich – in Form einer höheren Erwerbsbeteiligung während der ersten 

Jahre nach der Geburt – von der in den alten Bundesländern abhebt. Außerdem ist anzunehmen, 

dass sich dies auch an den Anteilen der in Teilzeit arbeitenden Frauen zeigen wird. So ist zu 

vermuten, dass die Teilzeitbeschäftigung in Westdeutschland nach der Geburt des ersten Kindes 

deutlich steigen wird. Dies wird auch für Ostdeutschland erwartet, jedoch im Vergleich zu 

Westdeutschland weniger stark. 

Wie dargestellt wurde, befinden sich die Kinderbetreuungsmaßnahmen in Großbritannien auf 

einem relativ niedrigen Niveau. Das führt zu der Vermutung, dass der Anteil in Teilzeit arbeitender 

Frauen in den Jahren nach der Geburt dort deutlich steigen wird, da die meisten Frauen auf eine 

Erwerbstätigkeit angewiesen sind und Teilzeitarbeit für sie eine Lösung des Problems der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf darstellt. 
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Ausgehend von den vorgestellten Ansätzen zum Einfluss von Bildungsgrad und Bildungssystemen 

auf den Erwerbsverlauf wird in dieser Analyse davon ausgegangen, dass sich besonders die 

Entwicklungen hinsichtlich des Bildungsgrads stark voneinander unterscheiden. So ist anzunehmen, 

dass Frauen mit höherem Bildungsabschluss sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland 

früher wieder in das Erwerbsleben eintreten als solche mit niedrigerem Bildungsabschluss. 

Außerdem ist zu vermuten, dass Frauen mit höherem Bildungsabschluss auch früher die 

Möglichkeit wahrnehmen, nach der Geburt (wieder) einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachzugehen, da 

davon ausgegangen werden kann, dass sie aus einem finanziell besser abgesicherten Milieu 

stammen, in dem entweder die Mittel für private Kinderbetreuung oder gut ausgebaute soziale 

Netzwerke zur Verfügung stehen. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass in der Gruppe der 

höher gebildeten Frauen ein höheres Aspirationsniveau in Bezug auf die Erwerbstätigkeit, den 

Selbstverwirklichungsanspruch und den Gleichheitsdiskurs besteht.100 Dies gilt sowohl für 

Großbritannien als auch für Deutschland. 

Des Weiteren wird angenommen, dass in Großbritannien vermehrt Frauen aus den unteren 

Bildungsgruppen in Teilzeit beschäftigt sein werden, da die ökonomische Notwendigkeit sie in eine 

Erwerbstätigkeit drängt. Wegen der limitierten Möglichkeiten zur Kinderbetreuung, schlechterer 

sozialer Absicherungen sowie der Vorstellung, dass die Frau für die Erziehungs- und 

Betreuungsarbeit zuständig sei, ist anzunehmen, dass diese Frauen wahrscheinlich eher einer 

Teilzeitbeschäftigung als einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen. 

 

7 Der Datensatz 

Die empirischen Analysen basieren auf Längsschnittdaten, die den gesamten Familien- und 

Berufsverlauf erfassen. Für Großbritannien wurde das British Houshold Panel (BHPS), für 

Deutschland das Sozioökonomische Panel (SOEP) verwendet. 

Das Untersuchungsdesign schließt lediglich Frauen, die im Zeitraum von 1992 bis 2002 ihr 

erstes Kind geboren haben, in die Analyse ein. Aus dem SOEP wurden hierzu die Wellen H bis S, 

aus dem BHPS die Wellen A bis L verwendet.101 Durch diese Eingrenzung konnte auf eine 

Betrachtung verschiedener Geburtenkohorten verzichtet werden, da innerhalb der erhobenen 

Stichproben die Geburtenjahrgänge ein Zeitintervall von 33 Jahren102 nicht überschreiten. Es 

                                                 
100 Vgl. zu dieser Annahme die in Kapitel 5 vorgestellten Milieus – in diesem Falle das individualisierte Milieu. 
101 Die Wellen H (SOEP) und A (BHPS) sind 1991 erhoben worden, diese werden in die Analyse mit einbezogen, da 
der Erwerbsstatus im Jahr vor der Geburt von Interesse ist. Für die Auswahl der betrachteten Fälle wurden nur die 
Wellen I bis S (SOEP) bzw. B bis L (BHPS) verwendet. 
102 Die Geburtenjahrgänge von Frauen, die zwischen 1992 und 2002 ihr erstes Kind bekommen haben, liegen bei der 
deutschen Stichprobe zwischen 1950 und 1983, bei der britischen Stichprobe zwischen 1953 und 1986. 
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handelt sich sogar nur um höchstens 15 Jahre103 wenn man lediglich die „mittleren“ (etwa) 80 

Prozent der beiden Stichproben betrachtet.104 

 

8 Ergebnisse 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der durchgeführten Analyse veranschaulicht und interpretiert 

werden. Bei dem deutsch-britischen Vergleich wird Deutschland getrennt nach Ost- und 

Westdeutschland betrachtet, da die Ergebnisse dieser beiden Regionen stark voneinander 

abweichen. Des Weiteren wird der Ländervergleich eine Trendanalyse sein, die ausschließlich auf 

Querschnittsdaten beruht. Diese Einschränkung musste gemacht werden, da eine 

Längsschnittuntersuchung des britischen Samples aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht 

aussagekräftig gewesen wäre. 

Verglichen werden zunächst die (Wieder-)Aufnahme von Voll- und Teilzeitbeschäftigungen, 

der Verbleib in Nichterwerbstätigkeit nach der Geburt des ersten Kindes sowie die 

Inanspruchnahme von Mutterschafts- bzw. Erziehungsurlaub in Großbritannien, Ost- und 

Westdeutschland.105 Im Anschluss daran soll betrachtet werden, inwiefern die zuvor ermittelten 

Ergebnisse sich je nach Bildungsgrad der Frauen unterscheiden.  

 

8.1 Deutschland und Großbritannien im Vergleich 

In Kapitel 3 wurde mehrmals auf die unterschiedlichen Einstellungen zu Themen wie Mütter und 

Erwerbstätigkeit oder das anders gestaltete Betreuungsangebot für Kinder eingegangen. Die 

Ergebnisse der vorliegenden Studie machen deutlich, dass sich genau diese Unterschiede noch bis 

heute auf das Erwerbsverhalten von Müttern auswirken. Im Falle der (Wieder-)Aufnahme von 

Vollerwerbstätigkeit wird dies besonders deutlich.  

                                                 
103 Die Geburtenjahrgänge liegen bei der deutschen Stichprobe zwischen 1963 und 1975, bei der britischen zwischen 
1962 und 1977. 
104 Diese Verfahrensweise orientiert sich an der von Karin Kurz durchgeführten Analyse zum Erwerbsverhalten von 
Frauen. In: Kurz, Karin (1998); S. 150 
105 Da die Kategorie «in Aus- oder Weiterbildung» nur einen minimalen Anteil ausmachte und die Ergebnisse nicht zu 
einem interessanten Ergebnis führten, wird sie im Folgenden nicht erwähnt, die Ergebnisse sind im Anhang in der 
Gesamtübersicht (Abbildungen A1 bis A4) der Ergebnisse zu finden. 
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Abbildung 8.1: Frauen in Vollzeiterwerbstätigkeit in Westdeutschland, Ostdeutschland und 

Großbritannien vor und nach der Geburt des 1. Kindes 
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Aus Abbildung 1 geht hervor, dass der Anteil vollerwerbstätiger Frauen zwar im Jahr vor der 

Geburt in Westdeutschland mit 71,1 % höher liegt als in Ostdeutschland (58,3 %) oder 

Großbritannien (68,5 %), nach der Geburt des ersten Kindes jedoch stark zurückgeht. Der Anteil 

westdeutscher Frauen in Vollzeitbeschäftigung sinkt im Jahr nach der Geburt auf 4,2 % und steigt 

in den darauf folgenden Jahren, wie vermutet, nur langsam im Vergleich zu Ostdeutschland und 

Großbritannien wieder an. So arbeiten fünf Jahre nach der Geburt des ersten Kindes nur 10,9 % der 

westdeutschen Frauen (wieder) in einer Vollzeitbeschäftigung. Zwar geht auch in Ostdeutschland 

der Anteil der vollzeiterwerbstätigen Frauen von 58,3 % im Jahr vor der Geburt auf 6,6 % im Jahr 

nach der Geburt zurück, aber er steigt direkt im zweiten Jahr nach der Geburt wieder deutlich an 

(18,3 %) und pendelt sich in den Folgejahren bei rund 21 % ein. Ähnlich ist auch die Entwicklung 

in Großbritannien, wobei der Anteil vollzeiterwerbstätiger Frauen nur im Jahr der Geburt unter 

20 % sinkt, bereits im ersten Jahr nach der Geburt steigt der Anteil wieder auf 23,9 % an und 

pendelt sich in den Jahren danach zwischen 24 % und 27 % ein.  

Es ist auffällig, dass sich eher die Entwicklungen in Ostdeutschland und Großbritannien 

ähneln als die innerdeutschen Entwicklungen. Gründe dafür können vor allem im Bereich der 

Einstellungen gefunden werden, da die wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbedingungen in Ost- und 

Westdeutschland, ausgenommen dem Kinderbetreuungsangebot, identisch sind. Das würde zu der 

Vermutung führen, dass staatliche Rahmenbedingungen eventuell nur einen sekundären Einfluss 

auf die Entscheidung einer Mutter haben, ob und in welchem Umfang sie nach der Geburt eines 

Kindes einer Erwerbstätigkeit nachgehen will. Wenn diese Vermutung stimmen würde, müsste 

andererseits der Anteil vollerwerbstätiger Frauen in Großbritannien niedriger sein, da, wie in 

Kapitel 3 deutlich wurde, auch in Großbritannien die Einstellung vorherrscht, dass die Frauen für 
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die Erziehungsarbeit zuständig sind. Die ähnliche Entwicklung in Ostdeutschland und 

Großbritannien muss daher differenzierter betrachtet werden. Dass der Anteil vollerwerbstätiger 

Frauen in Ostdeutschland stärker ausgeprägt ist als in Westdeutschland, könnte vor allem durch die 

vielfältiger gestaltete Kinderbetreuungslandschaft, ein vergleichsweise besseres Angebot an 

Ganztagsbetreuung sowie durch die noch von der DDR geprägten Normvorstellungen, dass auch 

Mütter einer Erwerbstätigkeit nachgehen, begründet sein. In Großbritannien liegt jedoch die 

Annahme nah, dass Frauen aus überwiegend ökonomischen Gründen schneller wieder einer 

Vollzeitbeschäftigung nachgehen als westdeutsche Frauen, da die soziale Absicherung in den 

Jahren nach der Geburt nicht in dem Maße gegeben ist, wie es in Deutschland der Fall ist. Hinzu 

kommt das Risiko, nach einer längeren Erwerbsunterbrechung den Arbeitsplatz bzw. die 

Qualifikationen für bestimmte Positionen zu verlieren, welches unter anderem durch das 

Ausbildungssystem in Großbritannien bedingt ist sowie durch den nicht existierenden 

Kündigungsschutz. 

Der starke Rückgang an vollzeiterwerbstätigen Frauen sowohl in West- als auch in 

Ostdeutschland lässt sich vor allem damit erklären, dass viele Frauen den gesetzlich gewährleisteten 

Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen. 

 
Abbildung 8.2: Frauen in Mutterschaft bzw. Erziehungsurlaub in Westdeutschland, Ostdeutschland 

und Großbritannien vor und nach der Geburt des 1. Kindes 
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Wie aus Abbildung 2 hervorgeht, nehmen westdeutsche Frauen den Erziehungsurlaub länger in 

Anspruch als Frauen in Ostdeutschland. Britische Frauen hingegen befinden sich ausschließlich im 

Jahr der Geburt verstärkt in Mutterschaft. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in der 

Analyse nicht beachtet werden konnte, ob die Frauen in den fünf Jahren nach der Geburt des ersten 

Kindes noch weitere Kinder geboren haben. 
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Bereits in Kapitel 4 wurde angesprochen, dass Teilzeitarbeit für viele Frauen die einzige 

Möglichkeit darstellt, um Betreuungs- und Erwerbsarbeit zu kombinieren. Teilzeitarbeit scheint 

eine überwiegend weibliche Beschäftigungsart zu sein, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

ermöglicht. So konnte auch im Rahmen dieser Analyse, wie zuvor vermutet, ein enormer Zuwachs 

an Teilzeitbeschäftigung nach der Geburt des ersten Kindes verzeichnet werden. 

In Abbildung 3 wird deutlich, dass der Anteil von Frauen in Teilzeitbeschäftigung im Jahr vor 

der Geburt sowohl in West- und Ostdeutschland als auch in Großbritannien sehr niedrig ist, 

interessanterweise ist der Anteil westdeutscher Frauen im Jahr vor der Geburt zwar verhältnismäßig 

niedrig, aber höher als in Ostdeutschland und Großbritannien. 

 

Abbildung 8.3: Frauen in Teilzeiterwerbstätigkeit in Westdeutschland, Ostdeutschland und 
Großbritannien vor und nach der Geburt des 1. Kindes 
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Dies könnte damit zusammenhängen, dass in Westdeutschland teilweise noch vermehrt die 

Einstellung vorherrscht, dass Frauen bereits mit dem Eintritt in das Eheleben ihre Berufstätigkeit 

reduzieren oder sogar aufgeben. Da der Familienstand hier jedoch nicht berücksichtigt wurde, 

können dazu keine detaillierten Aussagen getroffen werden. 

Die Ergebnisse für die Jahre nach der Geburt sind eindeutig: In Großbritannien ist der stärkste 

Zuwachs an teilzeiterwerbstätigen Frauen zu verzeichnen. Waren im Jahr vor der Geburt nur 3,7 % 

der Frauen in einem Teilzeitarbeitsverhältnis beschäftigt, so steigt der Anteil bereits im ersten Jahr 

nach der Geburt auf 30,7 % an und variiert in den darauf  

folgenden Jahren zwischen 31 % und 33 %. Im Vergleich dazu liegt der Anteil west- und 

ostdeutscher Frauen, die nach der Geburt des ersten Kindes in Teilzeit arbeiten, deutlich niedriger. 

Nachdem der Anteil der in Teilzeit beschäftigten Frauen in Westdeutschland zunächst von 7,2 % im 

Jahr vor der Geburt auf 4,7 % im ersten Jahr nach der Geburt fällt, kann ab dem zweiten Jahr nach 

der Geburt ein stetiger Zuwachs verzeichnet werden. Der Anteil stieg von 11,4 % im zweiten Jahr 
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nach der Geburt auf 20,8 % im fünften Jahr nach der Geburt. Ähnlich sieht die Entwicklung bei den 

ostdeutschen Frauen aus. Auch hier fällt der Anteil der in Teilzeit beschäftigten Frauen im ersten 

Jahr nach der Geburt von zuvor 4,2 % auf 2,6 % und steigt ab dem zweiten Jahr nach der Geburt 

stetig an, von 10,4 % im zweiten Jahr nach der Geburt auf 20,8 % im vierten Jahr nach der Geburt. 

Der Rückgang auf 17,5 % im fünften Jahr nach der Geburt kann verschiedene Gründe haben. 

Vermutlich liegt es jedoch daran, dass hier mit Querschnittsdaten gearbeitet wurde. Die zuvor 

aufgestellte Vermutung, dass ostdeutsche Frauen weniger stark in Teilzeitbeschäftigung arbeiten als 

westdeutsche, kann anhand dieser Daten nicht bestätigt werden. Es wird jedoch deutlich, dass 

westdeutsche Frauen eher in Teilzeit- als in Vollzeitbeschäftigung arbeiten. Ostdeutsche Frauen 

hingegen scheinen beide Varianten gleichermaßen zu nutzen. Auffällig ist, dass britische Frauen 

sowohl in höherem Maße in Vollzeit als auch in Teilzeit arbeiten als deutsche Frauen. Teilzeitarbeit 

scheint jedoch gerade für britische Frauen den Erwerbstyp darzustellen, der es ihnen ermöglicht, die 

Kinderbetreuung mit der Erwerbstätigkeit zu vereinen. Es sei noch einmal darauf verwiesen, dass in 

Großbritannien der ökonomische Druck, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, wegen der geringer 

ausfallenden sozialen Absicherung und aufgrund des Ausbildungssystems deutlich höher ist als in 

Deutschland. Wie bereits angesprochen, befinden sich viele der deutschen Frauen in den ersten 

Jahren nach der Geburt noch im Mutterschafts- bzw. Erziehungsurlaub. Interessant ist, dass 42,6 % 

der britischen Frauen im ersten Jahr nach der Geburt in Nichterwerbstätigkeit leben (siehe 

Abbildung 4) und sich diese auch in den Folgejahren nicht deutlich verringert. Die 

Nichterwerbstätigkeit sinkt lediglich auf 37,7 % im fünften Jahr nach der Geburt. In West- und 

Ostdeutschland ist der Trend gegenläufig zu dem in Großbritannien, so bleibt der Anteil 

nichterwerbstätiger Frauen in Westdeutschland von dem Jahr vor der Geburt bis zum ersten Jahr 

nach der Geburt relativ stabil bei um 18 % und steigt ab dem zweiten Jahr nach der Geburt 

kontinuierlich bis auf 35,2 % an. In Ostdeutschland geht der Anteil der nichterwerbstätigen Frauen 

im Jahr nach der Geburt sogar erst deutlich von 20,8 % im Jahr vor der Geburt auf 3,3 % zurück, 

steigt dann aber ab dem zweiten Jahr nach der Geburt wieder an, liegt jedoch mit 28,1 % im fünften 

Jahr nach der Geburt noch unter dem in Westdeutschland und Großbritannien. Dass der Anteil 

nichterwerbstätiger Frauen in Deutschland nach der Geburt des ersten Kindes zunächst zurückgeht, 

liegt erneut daran, dass die Frauen sich in Mutterschafts- bzw. Erziehungsurlaub befinden und somit 

nicht mehr in der Statistik unter den nicht-erwerbstätigen Frauen erscheinen. Interessant ist jedoch, 

dass sich in Westdeutschland der Anteil an nichterwerbstätigen Frauen im Vergleich zum Jahr vor 

der Geburt verdoppelt (35,3 % im vierten Jahr nach der Geburt), während sich die 

Nichterwerbstätigkeit in Ostdeutschland um lediglich ein Drittel im Vergleich zum Jahr vor der 

Geburt erhöht. Da zu den Nichterwerbstätigen auch Hausfrauen zählen, könnte man daraus 
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schließen, dass westdeutsche Frauen im Vergleich zu den ostdeutschen Frauen nach der Geburt des 

ersten Kindes vermehrt einer Hausfrauentätigkeit nachgehen als ostdeutsche Frauen. 

 
Abbildung 8.4: Frauen in Nichterwerbstätigkeit in Westdeutschland, Ostdeutschland und 

Großbritannien vor und nach der Geburt des 1. Kindes 
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Logisch erscheint dann auch der gegenläufige Trend in Großbritannien. Im Gegensatz zu 

Deutschland werden die Frauen, die aufgrund der Geburt des Kindes aus dem Erwerbsleben 

austreten, direkt nichterwerbstätig, da der Mutterschafts- bzw. Erziehungsurlaub nicht existiert. 

Dass sich der Anteil nichterwerbstätiger britischer Frauen bereits im Jahr der Geburt verdoppelt und 

dann im Laufe der Jahre wieder abnimmt, ist somit plausibel. Es ist trotzdem auffällig, dass die 

Nichterwerbstätigkeit in Großbritannien auch in den Jahren nach der Geburt noch relativ hoch 

bleibt. Erklärt werden könnte diese Entwicklung mit dem geringen Angebot an 

Kinderbetreuungseinrichtungen und der auch in Großbritannien vorherrschenden Einstellung, dass 

Frauen die Betreuungsarbeit leisten sollten, sowie mit der Tatsache, dass Frauen nach einer 

Erwerbsunterbrechung aufgrund des fehlenden Kündigungsschutzes keine Arbeit mehr finden. 

Zwar treten britische Frauen nach der Geburt des ersten Kindes schneller und zu höheren Anteilen 

wieder in den Arbeitsmarkt ein, es wurde jedoch bereits darauf hingewiesen, dass diese 

Entwicklung eher eine ökonomisch erzwungene zu sein scheint. 

 

8.2 Deutschland – Großbritannien nach Bildungsgruppen 

In diesem Abschnitt soll darauf eingegangen werden, inwiefern die Entscheidung, (wieder) in das 

Erwerbsleben einzutreten, sich je nach Bildungsgrad unterscheidet. Nachdem in dem 

vorangegangenen Teil Deutschland in Ost- und Westdeutschland unterschieden wurde, wäre es 

interessant gewesen, dies auch in diesem Teil der Arbeit fortzusetzen. Leider waren die Fallzahlen 

für Ostdeutschland zu niedrig, um sie nochmals nach Bildungsabschlüssen zu unterteilen, die 
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Ergebnisse wären in keiner Weise aussagekräftig gewesen, deshalb wird im Folgenden Deutschland 

gesamt betrachtet.  

Zuvor wurde die Vermutung aufgestellt, dass Frauen mit höherem Bildungsabschluss sowohl 

in Großbritannien als auch in Deutschland früher wieder in das Erwerbsleben eintreten als solche 

mit niedrigerem Bildungsabschluss. Diese Annahme wird bestätigt. So sind in Deutschland im 

ersten Jahr nach der Geburt bereits 21,4 % der Frauen mit Hochschulabschluss (Bildungsgruppe 3) 

wieder Voll- oder Teilzeitbeschäftigt, im Vergleich zu 7 % aus der mittleren Gruppe 

(Bildungsgruppe 2) und 4,4 % aus der untersten Gruppe (Bildungsgruppe 1). Auch in den darauf 

folgenden Jahren scheinen vermehrt Frauen aus der höchsten Bildungsgruppe einer Erwerbstätigkeit 

nachzugehen. Im fünften Jahr nach der Geburt gehen 54,7 % dieser Bildungsgruppe einer 

Erwerbstätigkeit nach, während es nur ca. 30 % sowohl in der untersten Bildungsgruppe als auch in 

der mittleren Bildungsgruppe sind. Ähnlich sieht die Entwicklung in Großbritannien aus, jedoch 

fallen die Unterschiede zwischen der mittleren und höchsten Bildungsgruppe nicht so prägnant aus 

wie im Fall der deutschen Stichprobe. Im ersten Jahr nach der Geburt sind 65,8 % der höchsten 

Bildungsgruppe und 60,7 % der mittleren Bildungsgruppe (wieder) erwerbstätig. Auffällig ist, dass 

Frauen aus der untersten Bildungsgruppe deutlich unter diesen Zahlen liegen. So befinden sich im 

ersten Jahr nach der Geburt nur 21,1 % aus dieser Gruppe in Voll- oder Teilzeiterwerbstätigkeit. 

Diese Tendenz bleibt auch in den folgenden Jahren bestehen. Im fünften Jahr nach der Geburt hebt 

sich die Quote der Frauen aus der höchsten Bildungsgruppe mit 72,6 % sogar noch deutlicher von 

der mittleren Bildungsgruppe (53,4 %) ab. 

Zudem wurde vermutet, dass deutlich mehr Frauen aus höheren Bildungsgruppen einer 

Vollzeitbeschäftigung nachgehen als Frauen aus der mittleren oder unteren Bildungsgruppe. Aus 

Abbildung 5 geht hervor, dass in Deutschland der Anteil in Vollzeit beschäftigter Frauen im Jahr 

vor der Geburt bei der mittleren und höchsten Bildungsgruppe ähnlich hoch ist, in den Jahren nach 

der Geburt ändert sich dies allerdings grundlegend. Schon im ersten Jahr nach der Geburt gehen 

11,6 % der Frauen aus der höchsten Bildungsgruppe einer Vollzeitbeschäftigung nach, während der 

Anteil in der untersten und mittleren Bildungsgruppe bei nur ca. 3 % liegt. 
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Abbildung 8.5: Frauen verschiedener Bildungsgruppen in Vollerwerbstätigkeit vor und nach der 

Geburt des 1. Kindes in Deutschland 
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Dieser deutliche Unterschied verringert sich jedoch besonders nach dem dritten Jahr nach der 

Geburt. Es kann davon ausgegangen werden, dass Frauen der unteren und mittleren Bildungsgruppe 

nach dem dreijährigen Erziehungsurlaub vermehrt (wieder) eine Vollzeitbeschäftigung aufnehmen. 

Interessant ist das Phänomen, welches im fünften Jahr nach der Geburt auftritt: Während Frauen aus 

der höchsten Bildungsgruppe weiterhin mit 17 % den höchsten Anteil in Vollzeit beschäftigter 

Frauen ausmachen, fällt auf, dass der Anteil in Vollzeit beschäftigter Frauen aus der untersten 

Bildungsgruppe mit 14,5 % höher liegt als der Anteil der Frauen aus der mittleren Bildungsgruppe 

(11,4 %). Zu erklären wäre die Differenz zwischen der untersten und der mittleren Bildungsgruppe 

mit der ökonomischen Notwendigkeit, in den niedrigeren Bildungsgruppen einer 

Vollerwerbstätigkeit nachzugehen. Die hohen Anteile von hoch gebildeten Frauen in 

Vollzeiterwerbstätigkeit in den ersten Jahren nach der Geburt könnten mit einem höheren 

Aspirationsniveau in dieser Gruppe zusammenhängen. Jener Bestrebung nach 

Selbstverwirklichung, Gleichheit und egalitärer Partnerschaft, wie sie in dem von Koppetsch und 

Burkart entwickelten individualisierten Milieu vorherrscht. Eine in dieser Bildungsgruppe 

anzunehmende bessere soziale und finanzielle Absicherung sowie die damit verbundene 

Möglichkeit, private Kinderbetreuung in Anspruch nehmen zu können, wirken dabei unterstützend.  

Der erwartete Unterschied zwischen den Bildungsgruppen in Deutschland ist jedoch geringer 

ausgefallen, als zuvor vermutet wurde. In Großbritannien hingegen fällt dieser erwartete 

Unterschied deutlicher aus. Wie in Abbildung 6 zu sehen ist, ist bereits im Jahr vor der Geburt ein 

Unterschied zwischen den Bildungsgruppen zu verzeichnen. 
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Abbildung 8.6: Frauen verschiedener Bildungsgruppen in Vollerwerbstätigkeit vor und nach der 
Geburt des 1. Kindes in Großbritannien 
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Anders als in Deutschland hebt sich bereits hier die Gruppe mit höheren Bildungsabschlüssen mit 

einem Anteil von 81 % deutlich von der mittleren (61,9%) und der unteren (54,5 %) 

Bildungsgruppe ab. Wie aus der Graphik anhand der regelmäßigen Stufen gut zu ersehen ist, bleibt 

diese Ausprägung auch in den Jahren nach der Geburt bestehen. Auch im fünften Jahr nach der 

Geburt liegt der Anteil in Vollzeit arbeitender Frauen aus der höchsten Bildungsgruppe mit 36,7 % 

deutlich höher als in der mittleren Bildungsgruppe (20,7 %) und der unteren Bildungsgruppe 

(12,6 %). 

Auffällig ist vor allem der niedrige Anteil in Vollzeit beschäftigter Frauen aus der unteren 

Bildungsgruppe. Zuvor wurde festgestellt, dass Frauen in Großbritannien früher und zu höheren 

Anteilen als in Deutschland wieder einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Im Falle der 

Vollerwerbstätigkeit scheint das nur auf die mittlere und höchste Bildungsgruppe zuzutreffen. Die 

zuletzt genannten Gruppen weisen im Vergleich zu Deutschland deutlich höhere 

Partizipationsquoten auf. Im zweiten Jahr nach der Geburt sind z. B. nur 11,8 % der deutschen 

Frauen der höchsten Bildungsgruppe und 7,4 % der mittleren Bildungsgruppe vollerwerbstätig, 

während 32 % der britischen Frauen der höchsten und 18,5 % der mittleren Bildungsgruppe bereits 

(wieder) in Vollerwerbstätigkeit arbeiten. Dieser deutliche Unterschied ist beim Vergleich der 

untersten Bildungsgruppe nicht zu erkennen. Während in Deutschland 5,5 % der untersten 

Bildungsgruppe im zweiten Jahr nach der Geburt vollerwerbstätig sind, liegt der Anteil in 

Großbritannien mit 7,1 % nur leicht darüber. Im dritten Jahr nach der Geburt ist der Anteil der 

deutschen Frauen der untersten Bildungsgruppe mit 8,1 % sogar etwas höher als in Großbritannien, 

wo er 7,5 % ausmacht. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Möglichkeiten, eine 

Vollerwerbstätigkeit aufzunehmen, gerade für die unteren Bildungsschichten in beiden Ländern, 
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aber besonders in Großbritannien beschränkt sind. Gründe dafür könnten fehlende finanzielle Mittel 

für private Kinderbetreuung, ein eventuell schlechter ausgeprägtes soziales Netzwerk sowie eine 

verstärkt „traditionelle Vorstellung“ der geschlechtlichen Trennung von Erwerbs- und 

Betreuungsarbeit in dieser Gruppe sein. Hinzu kommen oft unattraktive Arbeitsmöglichkeiten und 

schlechte Arbeitsplatzbedingungen für Frauen mit niedrigem Bildungsniveau, die für viele Frauen 

den Entschluss, die Betreuungs- und Hausarbeit zu übernehmen, unterstützen. Es ist auch 

anzunehmen, dass gering qualifizierte Frauen besonders in Großbritannien aufgrund der internen 

Arbeitsmarktstrukturen und dem mangelnden Kündigungsschutz erheblich schlechtere Chancen bei 

einem Wiedereinstieg in eine Vollerwerbstätigkeit haben als höher qualifizierte Frauen. 

 

Abbildung 8.7: Frauen verschiedener Bildungsgruppen in Teilzeiterwerbstätigkeit vor und nach der 
Geburt des 1. Kindes in Deutschland 
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Die Annahme, dass Frauen aus höheren Bildungsgruppen eher wieder einer Vollzeitbeschäftigung 

nachgehen als jene aus der mittleren oder untersten Bildungsgruppe, wird somit sowohl für 

Deutschland als auch für Großbritannien bestätigt. Auffallend ist, dass in Großbritannien diese 

Tendenz deutlich stärker ausgeprägt ist als in Deutschland. 

Wenn nun die Entwicklung der Teilzeiterwerbstätigkeit in beiden Ländern verglichen wird, ist 

zu bemerken, dass sich diese deutlich von jener der Vollzeiterwerbstätigkeit unterscheidet. In 

Deutschland stellt Teilzeitbeschäftigung im Jahr vor der Geburt, wie aus Abbildung 7 ersichtlich 

wird, eher eine Beschäftigungsform der geringer qualifizieren Frauen dar. So liegt der Anteil der 

Frauen der untersten Bildungsgruppe mit 8 % etwas höher als bei der mittleren (6,8 %) und 

höchsten (5,6 %) Bildungsgruppe. In den Jahren nach der Geburt kehrt sich dieses Verhältnis 

jedoch um. Im zweiten Jahr nach der Geburt liegt der Anteil in Teilzeit beschäftigter Frauen aus der 

höchsten Bildungsgruppe mit 17,6 % deutlich über dem der untersten (8,7 %) bzw. mittleren 
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(10,2 %) Bildungsgruppe. Auffällig ist, dass die Anteile der Frauen in Teilzeitbeschäftigung in der 

mittleren und oberen Bildungsgruppe im Vergleich zu jenen in Vollzeit deutlich höher liegen, 

während Frauen aus der untersten Bildungsgruppe in Deutschland ähnlich hohe 

Partizipationsquoten sowohl in Voll- als auch in Teilzeitbeschäftigung aufweisen. Eine 

Teilzeiterwerbstätigkeit wird nach der Geburt eines Kindes somit in besonderem Maße von Frauen 

aus den höheren Bildungsgruppen in Anspruch genommen. 

In Großbritannien ist, wie in Abbildung 8 zu sehen ist, die Entwicklung ähnlich. Wobei 

auffällt, dass vor allem Frauen aus der untersten Bildungsgruppe in höherem Ausmaß in Teilzeit als 

in Vollzeit beschäftigt sind. Der Anteil teilzeiterwerbstätiger Frauen der untersten Bildungsgruppe 

steigt auf bis zu 30 % im dritten Jahr nach der Geburt an, das ist dreimal so hoch wie der Anteil 

dieser Frauen in Vollerwerbstätigkeit.  

 

Abbildung 8.8: Frauen verschiedener Bildungsgruppen in Teilzeiterwerbstätigkeit vor und nach der 
Geburt des 1. Kindes in Großbritannien 
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Die mittlere Bildungsgruppe weist ähnliche Entwicklungen auf. Auch hier liegt der Anteil der in 

Teilzeit arbeitenden Frauen deutlich über dem der in Vollzeit arbeitenden. Im ersten Jahr nach der 

Geburt arbeiteten 21,3 % der Frauen der mittleren Bildungsgruppe in Vollzeit, während 39, 9% in 

Teilzeit arbeiteten. Interessant ist die Entwicklung der Teilzeiterwerbstätigkeit dieser 

Bildungsgruppe in den ersten Jahren nach der Geburt. Besonders im ersten Jahr nach der Geburt 

kann ein rasanter Anstieg verzeichnet werden. Waren es im Jahr vor der Geburt noch 4,8 %, steigt 

der Anteil auf 39,3 % im ersten Jahr nach der Geburt und liegt damit sogar über dem Anteil der 

höchsten Bildungsgruppe (32,9 %). Der Anteil in Teilzeit erwerbstätiger Frauen aus der höchsten 

Bildungsgruppe liegt mit um 35 % in den Jahren nach der Geburt ähnlich hoch wie bei den in 

Vollzeit erwerbstätigen Frauen aus dieser Gruppe. Der deutliche Unterschied zwischen den 
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Bildungsgruppen, der bei der Vollzeiterwerbstätigkeit festgestellt werden konnte, ist bei der 

Teilzeiterwerbstätigkeit jedoch nicht wahrzunehmen. Man kann aber erkennen, dass 

Teilzeiterwerbstätigkeit in Großbritannien in den Jahren nach der Geburt – im Vergleich zur 

Vollzeiterwerbstätigkeit – vermehrt von den unteren Bildungsgruppen in Anspruch genommen 

wird. Vergleicht man nun die beiden Länder untereinander, fällt auf, dass sich das Bild im 

Vergleich zur Vollerwerbstätigkeit wendet. Wies im Fall der Vollzeiterwerbstätigkeit die unterste 

Bildungsgruppe eine ähnlich hohe Partizipationsquote in Großbritannien und Deutschland auf, ist es 

im Fall der Teilzeiterwerbstätigkeit die höchste Bildungsgruppe. Zumindest im vierten und fünften 

Jahr nach der Geburt nähern sich die Anteile in Teilzeit erwerbstätiger Frauen der höchsten 

Bildungsgruppe in Deutschland und Großbritannien an. 

 

9 Fazit 

Ziel der hier durchgeführten Analyse war es herauszufinden, ob und inwieweit sich unterschiedliche 

Wohlfahrtsstaaten auf das Erwerbsverhalten von Frauen nach der Geburt des ersten Kindes 

auswirken. Dazu wurde ein deutsch-britischer Ländervergleich angestellt. Die beiden Länder 

dienten exemplarisch für den konservativ-korporatistischen (Deutschland) und den liberalen 

(Großbritannien) Wohlfahrtsstaatstypus.  

Im empirischen Teil dieser Arbeit konnten zwischen Deutschland und Großbritannien 

deutliche Differenzen im Erwerbsverhalten von Frauen festgestellt werden. So konnte gezeigt 

werden, dass britische Frauen vermehrt und erheblich früher nach der Geburt des ersten Kindes 

(wieder) einer Erwerbstätigkeit nachgehen als deutsche Frauen. Zudem wurde festgestellt, dass ein 

sehr hoher Anteil britischer Frauen nach der Geburt in Teilzeitarbeitsverhältnissen beschäftigt ist. 

Interessanterweise stellte sich im Fall von Deutschland zusätzlich eine klare Binnendifferenz 

zwischen den alten und den neuen Bundesländern bezüglich des Erwerbsverhaltens von Frauen 

nach der Geburt des 1. Kindes heraus. Diese betraf vor allem den (Wieder-) Einstieg in 

Vollerwerbstätigkeit. Die Anteile ostdeutscher Frauen, die in den Jahren nach der Geburt des ersten 

Kindes vollerwerbstätig waren, liegen deutlich näher an jenen britischer Frauen als westdeutscher 

Frauen. Im Falle der Teilzeiterwerbstätigkeit konnte diese Differenz jedoch nicht festgestellt 

werden. Deutsche Frauen, sowohl in West- als auch in Ostdeutschland, sind zu erheblich geringeren 

Anteilen als britische Frauen nach der Geburt des ersten Kindes teilzeitbeschäftigt. 

Auf den ersten Blick sprechen diese Ergebnisse dafür, dass sich das Erwerbsverhalten von 

Frauen je nach Wohlfahrtsstaatstypus unterscheidet. Im liberalen Wohlfahrtsstaat, in dem der Grad 

der «De-Kommodifizierung» gering ist, also die Abhängigkeit eines Individuums vom Markt als 

hoch bezeichnet werden kann, scheinen Frauen nach der Geburt des ersten Kindes allein aus 
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Gründen der ökonomischen und sozialen Absicherung vermehrt erwerbstätig zu sein. Im 

konservativ-korporatistischen Wohlfahrtsstaat hingegen scheint vor allem das die traditionalen 

Familienformen unterstützende «male breadwinner – female carer»-Modell, Frauen zu ermutigen, 

sich nach der Geburt des ersten Kindes vom Arbeitsmarkt zurückzuziehen. Dass 

wohlfahrtsstaatliche Rahmenbedingungen jedoch nicht alleinig ausschlaggebend für abweichendes 

Erwerbsverhalten sein können, wird klar, wenn man die innerdeutsche Differenz betrachtet. Da die 

wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbedingungen in diesem Fall, abgesehen von den Möglichkeiten der 

Kinderbetreuung, übereinstimmen, kann davon ausgegangen werden, dass auch kulturelle 

Hintergründe einen beträchtlichen Einfluss auf das Erwerbsverhalten von Frauen habe. Die besser 

ausgestaltete Kinderbetreuungsinfrastruktur in den ostdeutschen Bundesländern kann genau auf 

diese kulturellen Hintergründe zurückgeführt und als Beispiel für die Wechselbeziehung von 

kulturellen Leitbildern und wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbedingungen gesehen werden. 

Des Weiteren wurde in der hier durchgeführten Studie ersichtlich, dass sich der Einfluss von 

Wohlfahrtsstaat und kulturellen Leitbildern je nach Bildungsgrad der Frauen unterscheidet. Mit den 

vorgestellten Ergebnissen konnte gezeigt werden, dass Frauen mit Hochschul- oder gleichwertigen 

Bildungsabschlüssen sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien in erhöhtem Maße schon in 

den ersten Jahren nach der Geburt wieder einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Die Anteile der in 

Voll- oder Teilzeit arbeitenden Frauen aus dieser Bildungsgruppe liegen in beiden hier verglichenen 

Staaten deutlich über dem Durchschnitt. Daraus lässt sich schließen, dass der Wohlfahrtsstaatstypus 

in jedem Fall das Erwerbsverhalten von Frauen beeinflusst, jedoch eine sekundäre Rolle spielt, 

wenn das Bildungsniveau der Frauen hoch ist. Außerdem konnte gezeigt werden, dass in Bezug auf 

die Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kindern immer auch die kulturellen Leitbilder eine wichtige 

Rolle spielen und sich auf bestimmte wohlfahrtsstaatliche Arrangements, wie z. B. die 

Kinderbetreuungsinfrastruktur auswirken. 

Im empirischen Teil dieser Arbeit wurde immer wieder offensichtlich, dass verschiedene 

Aspekte in der Analyse nicht beachtet oder umgesetzt werden konnten. So wäre es für eine 

weiterführende Studie sicherlich nützlich, mit umfangreicheren Verlaufsdaten zu arbeiten. 

Ungenauigkeiten, wie sie hier durch die Verwendung von Querschnittsdaten und die Einschränkung 

der Datenerhebung auf einen konkreten Zeitpunkt im Jahr entstanden sind, könnten somit 

vermieden werden. Aber auch inhaltlich wäre es sinnvoll, weitere Aspekte zu beachten. Es ist 

beispielsweise anzunehmen, dass auch der Familienstand der Frauen einen erheblichen Einfluss auf 

die Entscheidung hat, ob man nach der Geburt des ersten Kindes einer Erwerbstätigkeit nachkommt 

oder nicht. So ist zu vermuten, dass Frauen, die in einer Ehegemeinschaft oder Partnerschaft leben, 

ökonomisch nicht im gleichen Maße von einem Einkommen der Frau abhängig sind wie allein 

erziehende Frauen. 
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Nachdem festgestellt werden konnte, dass es auch zu Binnendifferenzen in einem Wohlfahrtsstaat 

kommen kann, wäre es von Interesse, zu schauen, ob weitere regionale Unterschiede existieren. So 

sollte nicht nur zwischen West- und Ostdeutschland, sondern auch zwischen Nord- und 

Süddeutschland oder im Fall von Großbritannien zwischen England, Wales, Schottland und 

Nordirland unterschieden werden. In solch einer regionalen Herangehensweise wäre es eventuell 

auch informativ religiöse Unterschiede mit einzubeziehen. So könnte man z. B. vermuten, dass sich 

katholisch geprägte Regionen von protestantisch geprägten Regionen unterscheiden. 

In Bezug auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung von Erwerbs- und Betreuungsarbeit 

könnte ein Perspektivenwechsel lohnend sein. Die Frage wäre dann, inwiefern Männer die 

Möglichkeit haben, sich an der Betreuungs- und Fürsorgearbeit zu beteiligen. So ist anzunehmen, 

dass kulturelle Leitbilder momentan einen erheblich stärkeren Einfluss auf das Erwerbsverhalten 

von Männern haben als wohlfahrtsstaatliche Rahmenbedingungen. Die Möglichkeit, als Mann den 

gewährleisteten Erziehungsurlaub in Anspruch zu nehmen, wird in Deutschland sicherlich aufgrund 

des Leitbildes des männlichen Ernährers und Versorgers in reduziertem Maße wahrgenommen. 
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